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Unfall-Versicherungsantrag 
 
 
 

 
 

 
 
 

Hinweis im Namen der möglichen Versicherer: 
Bitte beachten Sie, dass wir die nachfolgenden Fragen im Auftrag der für die Eindeckung Ihres Risikos in Betracht kommenden und in 
der allgemeinen Kundeninformation benannten Versicherer stellen. Die Versicherer treffen ihre Entscheidung zum Abschluss des 
Vertrages insbesondere auf der Grundlage Ihrer nachfolgenden Angaben. 
 

Versicherungsnehmer (VN): Name                                                                 Vorname 

Geburtsdatum/Steuerident-Nr.:                                              /   

E-Mail*/Mobilnummer*:  

Adresse:  
Versicherte Person: 
(sofern nicht VN) Name                                                                Vorname 

Geburtsdatum/Steuerident-Nr.:                                              /   

E-Mail VP*:  

Adresse:                                                                                                  Telefon: 

Familienstand:  Verheiratet    Geschieden    Verwitwet    Ledig      Geschlecht: ______ Anzahl d. Kinder: _________ 

Genauer Beruf /Nebenerwerb:  

Arbeitgeber – seit wann:                                                                            Jahreseinkommen in beantragter Währung: 

Begünstigter im Erlebensfall:  VN   VP   Sonstiger:                                                                      Geburtsdatum:  

Begünstigter im Todesfall:  VN   VP   Sonstiger:                                                                      Geburtsdatum:  
* wird zwingend benötigt 
 

 
Versicherungsbeginn (1): 
 
Währung:  Euro  CHF  US$  GBP              Dürfen wir Sie als Referenzkunde nennen?  Ja    Nein 
 
Zahlungsweise:  jährlich  halbjährlich + 3%  vierteljährlich + 5%  monatlich + 7%  vorläufige Deckung (1) 
(Mindestzahlbetrag 50,00) 
 
 
(1) Versicherungsbeginn: Nach Eingang dieses ausgefüllten und unterschriebenen Antrages, vorbehaltlich der Annahme durch die Versicherungsgesellschaft oder deren 

Vertreter und der Zahlung des Beitrages durch den Versicherungsnehmer oder die versicherte Person. Bei Inanspruchnahme der vorläufigen 
Deckung entfällt jeder evtl. Anspruch auf ein Widerruf- bzw. Widerspruchsrecht. Die vorläufige Deckung wird jedoch immer unter Vorbehalt der 
medizinischen Risikoprüfung und der Bezahlung gewährt. Der Versicherungsnehmer hält sich 4 Wochen an den Antrag gebunden. 

 

Leistungsart Höchstsumme Gewählte 
Versicherungssumme Beitragssatz* Netto-Beitrag 

Invaliditätssumme ohne Progression (entweder) 2.000.000  1,50 pro 1.000  
Invaliditätssumme mit 400% Progression (oder) 500.000  2,30 pro 1.000  
Unfalltod 2.000.000  0,90 pro 1.000  

    Nettoprämie  
Versicherbares Alter: 0-70 Jahre + jeweils gültige Landesversicherungssteuer  
 Jahresbeitrag  
* Für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Geburtstag gilt: der Beitragssatz reduziert sich um 40%. Die maximalen Versicherungssummen reduzieren sich 
um 50%. 
 
 Ich möchte zusätzlich die Terrordeckung beantragen. Der Beitrag erhöht sich um 10%.  

                               , 00.00 Uhr 

Wunderlich Financial Consulting GmbH 
Erlenstr. 27 

CH-2555 Brügg 
office@wunderlich-consulting.net 
www.wunderlich-consulting.net 

Vermittler: 

https://www.wunderlich-consulting.net/
mailto:office@wunderlich-consulting.net
https://www.wunderlich-consulting.net/
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 

 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats für die Währung EUR 
 Mandat für wiederkehrende Zahlungen Mandatsreferenznummer und Gläubigeridentifikation wird separat mitgeteilt. 
 
Ich/Wir ermächtige/n „Wunderlich Financial Consulting GmbH“, Beiträge von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich/weisen wir mein/unser Kreditinstitut an, die auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von 
acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, bei meinem/unserem Kreditinstitut die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
IBAN _____________________________________________________________      BIC __________________________________ 
 
_________________________________ ___________________ ___________ ___________________________________ 
Name des Kreditinstituts    Ort    Datum   Unterschrift des/der Kontoinhabers/in  
 
Bitte nur ausfüllen, wenn der Versicherungsnehmer/Antragsteller nicht der o.g. Kontoinhaber/Zahlungspflichtige ist. 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Name, Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort, Land 
 

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
damit wir Ihren Versicherungsantrag bzw. Ihre unverbindliche Anfrage auf einen Vertragsvorschlag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden 
Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
 
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der Wunderlich Financial Consulting GmbH, 
Erlenstr. 27, CH-2555 Brügg, office@wunderlich-consulting.net, Fax +41 32 5520571 textlich nachzuholen. 
 
Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese – neben ihnen – für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen verantwortlich. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer 
Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. Sofern Sie eine unverbindliche Anfrage auf einen Vertragsvorschlag an uns richten, 
benötigen wir Ihre vollständigen und wahrheitsgemäßen Angaben, um Ihnen ein Angebot zum Abschluss des von Ihnen gewünschten Versicherungsvertrages zu unterbreiten. 
In diesem Fall beachten Sie bitte, dass unser Vertragsvorschlag nur unter der Bedingung gilt, dass bis zu Ihrer Vertragserklärung, welche in der Annahmeerklärung zu sehen 
ist, keine Änderungen der im Vorfeld von Ihnen und – soweit nicht personenidentisch – der versicherten Person getätigten Angaben ergeben haben. 
Sollten sich bis zu Ihrer Annahmeerklärung Ihre Verhältnisse ändern mit der Folge, dass die von uns gestellten Fragen anders als wie geschehen zu beantworten sind, sind 
Sie und die versicherte Person verpflichtet, uns die Änderungen mitzuteilen. Wir werden Sie und die versicherte Person bei Abgabe der Vertragserklärung ausdrücklich bitten, 
uns verbindlich zu bestätigen, dass die von uns in Bezug auf den Versicherungsvertrag gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet wurden und uns etwaige 
Änderungen mitzuteilen.  
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß 
und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit 
zur Anzeige verpflichtet. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn 
Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
2. Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten. 
 
3. Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den 
Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem Sie unsere Mitteilung über die Vertragsänderung erhalten haben, fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer 
Mitteilung hinweisen. 
 
4. Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die 
Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht 
verstrichen ist. 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 
 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung 
und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können 
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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Widerrufsbelehrung (nur für Verbraucher) 
 
1. Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem 
Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Vertragsunterlagen, die Informationen gemäß Art. 3 des Bundesgesetzes über den 
Versicherungsvertrag (VVG) und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Wunderlich Financial Consulting GmbH, Erlenstr. 27, CH-2555 Brügg, office@wunderlich-consulting.net, Fax +41 32 5520571. 
 
2. Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des 
Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Der Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den Betrag des entsprechenden Anteils des Jahresbeitrags, der sich 
wie folgt berechnet: Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat, multipliziert mit 1/360 der Jahresprämie. Die Erstattung zurückzuzahlender 
Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurück zu gewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 
 
3. Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. Bei Abrechnung von Verträgen über vorläufige Deckung und bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als zwei Monaten steht Ihnen kein 
Widerrufsrecht zu. 
Widerrufen Sie einen Versicherungsvertrag, durch den ein bereits beim Versicherer bestehender Vertrag ersetzt oder abgeändert werden soll, so läuft Ihr 
ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. 
 
Einwilligungserklärung Datenschutz (Datenspeicherung, -weitergabe und -anforderung) 
 
1. Rechtsgrundlage, Einwilligung in die Datenverarbeitung 
(1) Der Versicherungsnehmer willigt ausdrücklich ein, dass alle personenbezogenen Daten, insbesondere die besonderen persönlichen Daten, wie z. B. die 
Gesundheitsdaten der zu versichernden Personen, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) von Wunderlich Financial Consulting GmbH – nachfolgend WFC GmbH genannt – gespeichert und zum Zwecke der 
Vermittlung und Verwaltung an die dem Versicherungsnehmer bekannten, kooperierenden Unternehmen weitergegeben werden dürfen. 
 
(2) Art. 6 Abs. 1 lit. a) und b) DSGVO stellen die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Versicherungsnehmers dar. Art. 9 Abs. 
2 lit. a für die Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten. 
 
(3) Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des beantragten Vertrages und auch für die entsprechende Prüfung bei anderweitig zu beantragenden 
Versicherungsverträgen oder bei künftigen Antragstellungen des Versicherungsnehmers. 
 
(4) WFC GmbH darf die Versicherungsnehmerdaten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten Person, zur 
Einholung von Stellungnahmen und Gutachten, sowie zur rechtlichen Prüfung von Ansprüchen an von Berufswegen zur Verschwiegenheit verpflichtete Personen 
(z.B. Anwälte und Steuerberater) weitergeben. 
 
2. Befugnis der Versicherer / der Vertragspartner 
(1) Der Versicherungsnehmer ist damit einverstanden, dass sämtliche Informationen und Daten, welche für den von ihm gewünschten Versicherungsschutz von 
Bedeutung sein könnten, an den potenziellen Vertragspartner (z.B. Versicherer) weitergegeben werden. Diese potenziellen Vertragspartner sind zur 
ordnungsgemäßen Prüfung und weiteren Vertragsdurchführung berechtigt, die vertragsrelevanten Daten - insbesondere auch die Gesundheitsdaten - im Rahmen 
des Vertragszweckes zu speichern und zu verwenden. 
 
(2) Soweit es für die Eingehung und Vertragsverlängerung erforderlich ist, dürfen diese Daten, einschließlich der Gesundheitsdaten, an Rückversicherer oder 
Mitversicherer zur Beurteilung des vertraglichen Risikos vertraulich und anonymisiert übermittelt werden. 
 
3. Mitarbeiter und Vertriebspartner 
Der Versicherungsnehmer erklärt seine Einwilligung, dass alle Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen der WFC GmbH seine personenbezogenen Daten, insbesondere 
auch die Gesundheitsdaten, speichern, einsehen und für die Beratung gegenüber dem Versicherungsnehmer und dem Versicherer verwenden dürfen. Zu den 
Mitarbeitern der WFC GmbH zählen alle Arbeitnehmer, selbständige Handelsvertreter, Empfehlungsgeber und sonstige Erfüllungsgehilfen, die mit WFC GmbH eine 
vertragliche Regelung unterhalten und die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes beachten. Der Versicherungsnehmer ist damit einverstanden, dass 
seine personenbezogenen Daten, sein Finanzstatus und die Gesundheitsdaten an diese und künftige Mitarbeiter der WFC GmbH zum Zwecke der 
Vertragsbetreuung weitergegeben werden und ihre Mitarbeiter berechtigt sind, die Versicherungsnehmerdaten im Rahmen des Vertragszweckes einzusehen und 
verarbeiten und verwenden zu dürfen. 
 
4. Anweisungsregelung 
Der Versicherungsnehmer weist seine bestehenden Vertragspartner (z.B. Versicherer) an, sämtliche vertragsbezogenen Daten - auch die Gesundheitsdaten - an 
WFC GmbH unverzüglich herauszugeben. Dies insbesondere zum Zwecke der Vertragsübertragung, damit WFC GmbH die Überprüfung des bestehenden 
Vertrages durchführen kann. 
 
5. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 
Die Kundendaten werden nach Kündigung der Zusammenarbeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, 
gelöscht. Zur Abwehr zukünftiger Schadenersatzansprüche können sich die Löschfristen entsprechend verlängern. Der Versicherungsnehmer ist damit 
einverstanden, dass sich der Löschanspruch nicht auf revisionssichere Backupsysteme bezieht und in Form einer Sperrung durchgeführt wird. 
 
6. Rechte des Versicherungsnehmers als betroffene Person 
Dem Versicherungsnehmer stehen sämtliche in Kapitel 3 (Art. 12-23) DSGVO genannten Rechte zu, insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruchsrecht und Recht auf Datenübertragbarkeit. 
 
7. Rechtsnachfolger  
(1) Der Versicherungsnehmer willigt ein, dass die von WFC GmbH aufgrund der vorliegenden Datenschutzerklärung erhobenen, verarbeiteten und gespeicherten 
Informationen, Daten und Unterlagen, insbesondere auch die Gesundheitsdaten, an einen etwaigen Rechtsnachfolger der WFC GmbH bzw. einen Erwerber des 
Versicherungsbestandes weitergegeben werden, damit auch dieser seine vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen als Rechtsnachfolger der WFC GmbH 
erfüllen kann. Die Einwilligung erfolgt nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO. 
 
(2) Die zur Bewertung des Maklerunternehmens erforderlichen Versicherungsnehmerdaten können auch an einen potenziellen Erwerber des Maklerunternehmens 
weitergeleitet werden. Besondere personenbezogene Daten, insbesondere Gesundheitsdaten im Sinne des Art. 4 Nr. 15 DSGVO, zählen nicht zu den erforderlichen 
Kundendaten nach Satz 1. Diese dürfen daher nicht an einen potenziellen Erwerber übermittelt werden. Eine Überlassung dieser Daten erfolgt nach Absatz 1 erst 
nach der tatsächlichen Veräußerung oder Rechtsnachfolge. 
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 

 

8. Datenübertragung in Drittländer 
Daten können auch in sogenannte Drittländer übertragen werden, sofern ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission nach Artikel 45 
Datenschutz-Grundverordnung für diese Länder vorliegt. Dies ist z.B. bei der Schweiz der Fall. 
 
9. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung  
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung bzw. Angebotsanforderung befragen, können wir vollautomatisiert etwa über das 
Zustandekommen des Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe des von Ihnen zu zahlenden Beitrags entscheiden.  
 
10 Widerruf  
Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und vorhandenen Daten - einschließlich der Gesundheitsdaten - kann durch den 
Versicherungsnehmer jederzeit und ohne Begründung widerrufen werden. Die an der Vertragsvermittlung und/oder -verwaltung beteiligten Unternehmen werden 
sofort über den Widerruf informiert und verpflichtet, unverzüglich die gesetzlichen Regelungen der DSGVO und des BDSG umzusetzen. Führt der Widerruf dazu, 
dass der Vertragszweck nicht erfüllt werden kann, endet automatisch die vereinbarte Verpflichtung der WFC GmbH gegenüber der den Widerruf erklärenden Person 
oder Firma. Der Versicherungsnehmer hat jederzeit die Möglichkeit, sich beim zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA) zu beschweren. 
 
11. Einwilligungserklärung bei besonderen personenbezogenen Daten 
Mit der Verwendung, Speicherung und Nutzung der besonderen persönlichen Daten, einschließlich der Gesundheitsdaten und seines Finanzstatus, im Rahmen 
dieser Datenschutzvereinbarung, erklärt der Versicherungsnehmer seine Einwilligung, die er jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann. 
 
12. E-Mail-Kommunikation 
Der Versicherungsnehmer willigt mit seiner Unterschrift ausdrücklich ein, dass er mit einer unverschlüsselten E-Mail zur Auftragsabwicklung einverstanden ist. 
Dieses Einverständnis erteilt er ausdrücklich auch für den Fall, dass in der E-Mail besondere persönliche Daten, wie z.B. Gesundheitsdaten oder der Finanzstatus, 
enthalten sind. Sofern er bereits die besonderen persönlichen Daten per unverschlüsselter E-Mail an WFC GmbH gesandt hat, genehmigt er die nicht verschlüsselte 
Kommunikation bis auf Widerruf für die Zukunft. 
 
13. Erlaubnis zur Kontaktaufnahme 
Der Versicherungsnehmer willigt ein, dass die WFC GmbH mit ihm auf allen zur Verfügung stehenden Kommunikationswegen (Telefon, Fax, Post, Email, SMS, 
Messanger, etc.), soweit der Versicherungsnehmer die hierzu erforderlichen Daten WFC GmbH überlassen hat, Kontakt aufnehmen kann. Diese Kontaktaufnahme 
kann zu dem Zwecke der Betreuung durch die WFC GmbH vermittelter Verträge und ggf. zur Betreuung der durch Dritte vermittelter Verträge erfolgen. Ebenso ist 
diese Kontaktaufnahme zum Angebot neuer Versicherungsverträge sowie zum Angebot der Deckung ungedeckter Risiken, die durch Veränderung von 
Rahmenbedingungen entstanden sind, zulässig. Sofern der Versicherungsnehmer WFC GmbH eine E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme und/oder zum Zwecke 
der Betreuung vermittelter Verträge und/oder gegebenenfalls zur Betreuung der durch Dritte vermittelten Verträge überlassen hat, wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die Übermittlung der Daten per E-Mail durch den Makler in unverschlüsselter Form erfolgt. Diese Einwilligung gilt auch nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses weiter (z.B. zur Kundenrückgewinnung), wenn diese nicht ausdrücklich und in Textform widerrufen wurde. 
 
14. Einwilligung zur Weitergabe der Daten an persönliche Bekannte (nach nachstehender Definition) 
Der Versicherungsnehmer ist mit der Weitergabe von Daten der Versicherungsverträge bzw. -anträge und/oder von Schadenfällen an den Ehepartner, 
Lebenspartner und/oder an Kinder (Verwandte 1. Grades) sowie an mitversicherte Personen einverstanden.  
 Ja         Nein, es wird keine Einwilligung erteilt 
 
Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung 
 
Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer Datenschutzvorschriften enthalten keine ausreichenden 
Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Gesundheitsdaten durch Versicherungen. Um Ihre Gesundheitsdaten für diesen Antrag und 
den Vertrag erheben und verwenden zu dürfen, benötigt die WFC GmbH sowie die Versicherungsgesellschaft, mit der der Versicherungsvertrag 
abgeschlossen wird (nachfolgend "Versicherung"), daher Ihre datenschutzrechtliche(n) Einwilligung(en). Darüber hinaus benötigt die Versicherungsgesellschaft, 
mit der Ihr Versicherungsvertrag geschlossen wird, Ihre Schweigepflichtentbindungen, um Ihre Gesundheitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen, wie z.B. Ärzten, 
erheben zu dürfen. Außerdem benötigt die Versicherung Ihre Schweigepflichtentbindung ferner, um Ihre Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 Strafgesetzbuch 
geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen, z. B. IT-Dienstleister weiterleiten zu dürfen. 
 
Die folgenden Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen sind für die Antragsprüfung sowie die Begründung, Durchführung oder Beendigung Ihres 
Versicherungsvertrages in der Versicherung unentbehrlich. Sollten Sie diese nicht abgeben, wird der Abschluss des Vertrages in der Regel nicht möglich sein. 
 
Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstiger nach § 203 Strafgesetzbuch geschützter Daten 

• durch die WFC GmbH und durch die Versicherung selbst (unter 1.), 
• im Zusammenhang mit der Abfrage bei Dritten (unter 2.), 
• bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der Versicherung (unter 3.) und 
• wenn der Vertrag nicht zustande kommt (unter 4.). 

 
Die Erklärungen gelten auch für etwaige von Ihnen gesetzlich vertretenen und mitzuversichernden Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser 
Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können. 
 
1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheitsdaten durch die Versicherung  

 
Ich willige ein, dass die WFC GmbH sowie die Versicherung, die von mir in diesem Antrag und künftig mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, speichert und nutzt, 
soweit dies zur Antragsprüfung sowie zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieses Versicherungsvertrages erforderlich ist 
 
2. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten 
 
2.1. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Risikobeurteilung und zur Prüfung der Leistungspflicht  
Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken kann es notwendig sein, Informationen von Stellen abzufragen, die über Ihre Gesundheitsdaten verfügen. 
Außerdem kann es zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich sein, dass die Versicherung die Angaben über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse prüfen muss, die 
Sie zur Begründung von Ansprüchen gemacht haben oder die sich aus eingereichten Unterlagen (z. B. Rechnungen, Verordnungen, Gutachten) oder Mitteilungen 
z. B. eines Arztes oder sonstigen Angehörigen eines Heilberufs ergeben. 
Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Die Versicherung benötigt hierfür Ihre Einwilligung einschließlich einer Schweigepflichtentbindung für sich 
sowie für diese Stellen, falls im Rahmen dieser Abfragen Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte Informationen weitergegeben 
werden müssen. Sie können diese Erklärungen bereits hier (Möglichkeit I) oder später im Einzelfall (Möglichkeit II) erteilen. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit 
ändern. Bitte entscheiden Sie sich für eine der beiden nachfolgenden Möglichkeiten: 
 
Möglichkeit I: 
 Ich willige ein, dass die Versicherung – soweit es für die Risikobeurteilung oder für die Leistungsfallprüfung erforderlich ist – meine Gesundheitsdaten bei Ärzten, 
Pflegepersonen sowie bei Bediensteten von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, Personenversicherern, gesetzlichen Krankenkassen, 
Berufsgenossenschaften und Behörden erhebt und für diese Zwecke verwendet. Ich befreie die genannten Personen und Mitarbeiter der genannten Einrichtungen 
von ihrer Schweigepflicht, soweit meine zulässigerweise gespeicherten Gesundheitsdaten aus Untersuchungen, Beratungen, Behandlungen sowie 
Versicherungsanträgen und -verträgen aus einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren vor Antragstellung an die Versicherung übermittelt werden. Ich bin darüber 
hinaus damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang – soweit erforderlich – meine Gesundheitsdaten durch die Versicherung an diese Stellen 
weitergegeben werden und befreie auch insoweit die für die Versicherung tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht. 
Ich werde vor jeder Datenerhebung nach den vorstehenden Absätzen unterrichtet, von wem und zu welchem Zweck die Daten erhoben werden sollen, und ich 
werde darauf hingewiesen, dass ich widersprechen und die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen kann. 
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Möglichkeit II: 
 Ich wünsche, dass mich die Versicherung in jedem Einzelfall informiert, von welchen Personen oder Einrichtungen und zu welchem Zweck eine Auskunft benötigt 
wird. Ich werde dann jeweils entscheiden, ob ich 
• in die Erhebung und Verwendung meiner Gesundheitsdaten durch die Versicherung einwillige, die genannten Personen oder Einrichtungen sowie deren 

Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht entbinde und in die Übermittlung meiner Gesundheitsdaten an die Versicherung einwillige 
• oder die erforderlichen Unterlagen selbst beibringe. 
Mir ist bekannt, dass dies zu einer Verzögerung der Antragsbearbeitung oder der Prüfung der Leistungspflicht führen kann. 
Soweit sich die vorstehenden Erklärungen auf meine Angaben bei Antragstellung beziehen, gelten sie für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Vertragsschluss. 
Ergeben sich nach Vertragsschluss durch die Versicherung konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der Antragstellung vorsätzlich unrichtige oder unvollständige 
Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde, gelten die Erklärungen bis zu zehn Jahre nach Vertragsschluss. 
 
2.2. Erklärungen für den Fall Ihres Todes 
Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es auch nach Ihrem Tod erforderlich sein, gesundheitliche Angaben zu prüfen. Eine Prüfung kann auch erforderlich sein, 
wenn sich bis zu zehn Jahre nach Vertragsschluss für die Versicherung konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass bei der Antragstellung unrichtige oder 
unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde. Auch dafür bedarf die Versicherung einer Einwilligung und 
Schweigepflichtentbindung. Bitte entscheiden Sie sich für eine der beiden nachfolgenden Möglichkeiten: 
 
Möglichkeit I:  
 Für den Fall meines Todes willige ich in die Erhebung meiner Gesundheitsdaten bei Dritten zur Leistungsprüfung bzw. einer erforderlichen erneuten 
Antragsprüfung ein wie im ersten Ankreuzfeld beschrieben (siehe oben 2.1. – Möglichkeit I). 
 
Möglichkeit II: 
 Soweit zur Prüfung der Leistungspflicht bzw. einer erforderlichen erneuten Antragsprüfung nach meinem Tod Gesundheitsdaten erhoben werden müssen, geht 
die Entscheidungsbefugnis über Einwilligungen und Schweigepflichtentbindungserklärungen auf meine Erben oder – wenn diese abweichend bestimmt sind – auf 
die Begünstigten des Vertrages über. 
 
3. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 Strafgesetzbuch geschützter Daten an Stellen außerhalb von der Versicherung  
 
Die Versicherung verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit.  
 
3.1 Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung  
Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken und zur Prüfung der Leistungspflicht kann es notwendig sein, medizinische Gutachter einzuschalten. Die 
Versicherung benötigt Ihre Einwilligung und Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem Zusammenhang Ihre Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 
Strafgesetzbuch geschützte Daten übermittelt werden. Sie werden über die jeweilige Datenübermittlung unterrichtet. 
Ich willige ein, dass die Versicherung meine Gesundheitsdaten an medizinische Gutachter übermittelt, soweit dies im Rahmen der Risikoprüfung oder der Prüfung 
der Leistungspflicht erforderlich ist und meine Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend verwendet und die Ergebnisse an die Versicherung zurück übermittelt 
werden. Im Hinblick auf meine Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte Daten entbinde ich die für die Versicherung tätigen Personen 
und die Gutachter von ihrer Schweigepflicht. 
 
3.2. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)  
Die Versicherung führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Risikoprüfung, die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, bei denen 
es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung einer anderen 
Gesellschaft der Versicherungsgruppe oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 Strafgesetzbuch geschützten Daten weitergegeben, benötigt die 
Versicherung Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und soweit erforderlich für die anderen Stellen.  
Für die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Verwendung durch die vorstehend genannten Stellen benötigt die Versicherung Ihre Einwilligung. 
Ich willige ein, dass die Versicherung meine Gesundheitsdaten an vorstehende Stellen übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für die angeführten Zwecke 
im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die Versicherung dies tun dürfte. Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der Versicherung 
sowie der Unternehmensgruppe der Versicherung und sonstiger Stellen im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 
Strafgesetzbuch geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht. 
 
3.3. Datenweitergabe an Rückversicherungen  
Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die Versicherung Rückversicherungen einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In einigen 
Fällen bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die Rückversicherung ein 
eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann, ist es möglich, dass die Versicherung Ihren Versicherungsantrag oder Leistungsantrag der 
Rückversicherung vorlegt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendes 
Risiko handelt. 
Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung die Versicherung aufgrund ihrer besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei 
der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. 
Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie kontrollieren, ob die Versicherung das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig 
eingeschätzt hat. 
Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherungen weitergegeben, damit diese überprüfen 
können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnung von Beitragszahlungen und Leistungsfällen können Daten über Ihre 
bestehenden Verträge an Rückversicherungen weitergegeben werden. 
Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene Gesundheitsangaben verwendet. 
Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten 
an Rückversicherungen werden Sie durch die Versicherung unterrichtet. 
Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an Rückversicherungen übermittelt und dort zu den genannten Zwecken verwendet werden. 
Soweit erforderlich, entbinde ich die für die Versicherung tätigen Personen im Hinblick auf die Gesundheitsdaten und weiteren nach § 203 Strafgesetzbuch 
geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht. 
 
3.4. Datenweitergabe an selbstständige Vermittler  
Die Versicherung gibt grundsätzlich keine Angaben zu Ihrer Gesundheit an selbstständige Vermittler weiter. Es kann aber in den folgenden Fällen dazu kommen, 
dass Daten, die Rückschlüsse auf Ihre Gesundheit zulassen, oder gemäß § 203 Strafgesetzbuch geschützte Informationen über Ihren Vertrag dem Vermittler zur 
Kenntnis gegeben werden. 
Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen 
Voraussetzungen (z. B. Annahme mit Risikozuschlag, Ausschlüsse bestimmter Risiken) Ihr Vertrag angenommen werden kann. 
Der Vermittler Ihres Vertrags erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde. Dabei erfährt sie auch, ob Risikozuschläge oder Ausschlüsse 
bestimmter Risiken vereinbart wurden. Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten 
mit den Informationen über bestehende Risikozuschläge und Ausschlüsse bestimmter Risiken an den neuen Vermittler kommen. Sie werden bei einem Wechsel 
des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler vor der Weitergabe von Gesundheitsdaten informiert sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit 
hingewiesen. 
Ich willige ein, dass die Versicherung meine Gesundheitsdaten und sonstigen nach § 203 Strafgesetzbuch geschützten Daten in den oben genannten Fällen – 
soweit erforderlich – an den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungsvermittler übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken 
genutzt werden dürfen. 
 
4. Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten, wenn der Vertrag nicht zustande kommt 
 
Kommt der Vertrag mit Ihnen nicht zustande, darf die WFC GmbH und die Versicherung Ihre im Rahmen der Risikoprüfung erhobenen Gesundheitsdaten für den 
Fall speichern, dass Sie erneut Versicherungsschutz beantragen. Außerdem ist es möglich, dass die Versicherung zu Ihrem Antrag einen Vermerk an das Hinweis- 
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und Informationssystem meldet, der an anfragende Versicherungen für deren Risiko- und Leistungsprüfung übermittelt wird (siehe Ziffer 3.4.). Die Versicherung 
speichert Ihre Daten auch, um mögliche Anfragen weiterer Versicherungen beantworten zu können. Ihre Daten werden bei der Versicherung und im Hinweis- und 
Informationssystem bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach dem Jahr der Antragstellung gespeichert. 
Ich willige ein, dass die WFC GmbH und die Versicherung meine Gesundheitsdaten – wenn der Vertrag nicht zustande kommt – für einen Zeitraum von drei Jahren 
ab dem Ende des Kalenderjahres der Antragstellung zu den oben genannten Zwecken speichern und nutzen dürfen. 
 
Schlusserklärung des Versicherungsnehmers und der zu versichernden Person 
 
1. Generelles 
Dieser Versicherungsantrag dient als Grundlage für die Ausarbeitung des Versicherungsvertrages. Wenn der Anzeigepflichtige bei Abschluss des Vertrages eine 
erhebliche Tatsache, die er kannte oder kennen musste, verschwiegen oder unrichtig mitgeteilt hat (Verschweigen), so ist der Versicherer nicht an den Vertrag 
gebunden, wenn er binnen 4 Wochen, nachdem er von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erhalten hat, vom Vertrage zurücktritt. 
 
2. Verantwortlichkeit für den Antrag 
Ihr Vermittler berät Sie bei Abschluss des Vertrages. Bitte prüfen Sie die Angaben, die Sie oder der Vermittler für Sie in diesem Antrag oder anderen Schriftstücken 
für Sie gemacht haben auf Richtigkeit und Vollständigkeit, sonst können Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden. 
 
3. Erklärung der zu versichernden Person bei Versicherung auf fremde Rechnung 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Antragsteller auf meinen Namen diese Versicherung zu seinen Gunsten abschließt und damit bezugsberechtigt ist. 
Mir ist bekannt, dass mir bzw. meinen Erben daraus keine Leistungsansprüche zustehen. 
 
4. Weitere gemeinsame Schlusserklärung 
An diesen Antrag halte ich mich einen Monat gebunden. Mir ist bekannt, dass der Versicherungsschutz erst beginnt, sobald ich den vereinbarten Beitrag bezahlt 
habe und dass eine evtl. vorläufige Deckungszusage rückwirkend erlischt, wenn der Einlösungsbeitrag nicht innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage des 
Versicherungsscheins gezahlt wurde. 
 
5. Vergütung 
Kommt aufgrund dieses Antrages ein Versicherungsvertrag zwischen mir und einem Versicherer zu Stande, so hat WFC einen Anspruch auf Vergütung. Zahle ich 
den geschuldeten Einmal- oder Laufzeitbeitrag (im Folgenden „Beitrag“) an den Versicherer, so ist der Vergütungsanspruch von WFC gegenüber mir abgegolten. 
Die Höhe des geschuldeten Beitrags richtet sich nach dem Versicherungsschein bzw. der Cover Note zu diesem Antrag, auch wenn der im Antrag genannte Beitrag 
niedriger sein sollte. Zahle ich den geschuldeten Beitrag nicht, so entspricht der Vergütungsanspruch von WFC der entgangenen Versicherungsprovision – in der 
Regel mindestens 25% des geschuldeten Beitrags. Diesen macht WFC umgehend nach erfolgter Kündigung geltend, es sei denn ich weise einen geringeren 
Schaden nach. Die Geltendmachung tatsächlich höherer Schadenersatzansprüche bleibt vorbehalten. Eine Teilzahlung wird auf den Schadenersatz angerechnet. 
WFC ist berechtigt, Schadenersatzansprüche abzutreten. 
 
Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Mündliche Abmachungen haben 
keine Gültigkeit. Ich weiß, dass der Versicherer bei unzutreffenden oder unvollständigen Angaben vom Vertrag zurücktreten bzw. die Leistung verweigern kann. 
Alle für die Versicherer bestimmten Anzeigen und Willenserklärungen sind schriftlich abzugeben. Eine Kopie des Antrags liegt mir vor. 
 
WFC ist zum Abschluss des Versicherungsvertrages im Namen der Versicherer bevollmächtigt. WFC ist insbesondere Kündigungs- und Inkassovollmacht erteilt. 
Ich habe vor Antragsstellung dies zur Kenntnis genommen und erkenne an, dass diese Vollmacht besteht. 
 
 
 
 

   
Ort / Datum  Unterschrift Versicherungsnehmer 

 
 
   

Ort / Datum  Unterschrift versicherte Person 
 
 
   

Ort / Datum  Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
 
 
   

Ort / Datum  Unterschrift gesetzlich vertretene Person 
(bei Vorliegen der erforderlichen Einsichtsfähigkeit, frühestens ab Vollendung 16. 

Lebensjahr) 
 
 
 

  

Ort / Datum  Unterschrift Vermittler/Vermittlernummer 
 
Hiermit bestätige ich, dass mir vor Abgabe meiner Vertragserklärung die Vertragsbestimmungen einschließlich der Unfallversicherungsbedingungen (UB 
2020), den Besondere Bedingungen für Wunderlich Financial Consulting GmbH (BB WFC 2020), die besondere Bedingung zur progressiven 
Invaliditätsstaffel 400 (Progression 400)*, die Informationen nach der VVG-Informationspflichtenverordnung, die Informationen im Schadenfall sowie die 
AGB der WFC GmbH, in Textform klar und verständlich übermittelt worden sind. Sie sind damit Vertragsbestandteil. * Stand: 02.2026 
 
Gleichzeitig erteile ich der WFC GmbH die Erlaubnis, bei Beginn und während der Vertragslaufzeit den Versicherer zu wählen bzw. zu wechseln, sofern 
die ursprünglichen Voraussetzungen (Beitragsübersicht, Bedingungen, medizinische Entscheidung) gleich oder besser sind. 
 
 
 
 

   
Ort / Datum  Unterschrift Versicherungsnehmer 

 

 

Bitte drucken Sie diesen Antrag nicht aus, sondern senden Sie uns diesen am Computer ausgefüllt zurück. 
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        Beratungsdokumentation 

Allgemein 
 
 
 

Versicherungsnehmer: Beratung durch: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratung am:   von   Uhr bis                Uhr 
 
Ort:     
 
Anwesende:     

 
 
 

Anlass der Beratung – Kundenwunsch und Bedürfnisse 
 
 

 

 
 

 
 

 

Beratungsinhalt – Rat und Begründung – Kundenentscheidung 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 weitere Dokumentation auf Beiblatt 
 
 
 

Bitte beachten Sie unsere Basis- und Kundeninformation mit den gesetzlichen Pflichtangaben. 
Versicherungsschutz besteht erst nach Annahme des Vertrages (Policierung) durch den Versicherer und Zahlung der Erstprämie. 

 
 
 

______________________________________  ______________________________________ 
Datum, Unterschrift Versicherungsnehmer    Datum, Unterschrift Versicherungsvermittler 

 

https://www.wunderlich-consulting.net


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vertragsunterlagen Ihres Assekuradeurs (Verwaltungsgesellschaft) 
 
 
 

zur Unfallversicherung 
Stand 02.2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Vertragsunterlagen gliedern sich in sieben Abschnitte: 
 
 

I. Allgemeine Kundeninformationen Seite   2 
II. Vollmachten der „Wunderlich Financial Consulting GmbH“ Seite   5 
III. Informationsblatt zu Versicherungsprodukten Seite   6 
IV. Unfallversicherungsbedingungen UB 2024 Seite 10 
V. Besondere Bedingung zur progressiven Invaliditätsstaffel 400 (Progression 400) Seite 19 
VI. Merkblatt zur Datenverarbeitung Seite 20 
VII. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Online Seite 24 
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I. ALLGEMEINE KUNDENINFORMATIONEN 
 
Angaben der Gesellschaften 
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der für Ihren Vertrag möglichen Gesellschaften. Die speziell für Ihren Vertrag bzw. für Ihr Angebot zutreffende 
Gesellschaft entnehmen Sie bitte Ihrem Versicherungsschein. 
 
Lloyd´s Versicherer London 
1. Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers: 
Lloyd´s London, Zweigniederlassung Zürich 
Seefeldstr. 7, 8008 Zürich, Schweiz 
Tel.: +41 44 266 6070 
Internet: www.lloyds.com 
Email: lloydszurich@lloyds.com 
Rechtsform: Vereinigung von Einzelversicherern 
Sitz: London, Großbritannien 
 
2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Der Versicherer betreibt die Schaden-, Haftpflicht- und Unfallversicherung. 
Die Aufsichtsbehörde ist die Financial Conduct Authority (FCA), 25 The North Colonade, Canary Wharf, London E14 5HS, UK. The Prudential Regula-
tion Authority (PRA), 20 Moorgate, London EC2R 6DA, Vereinigtes Königreich 
Die Lloyd's Versicherer London werden autorisiert durch The Prudential Regulation Authority (PRA), 20 Moorgate, London, EC2R 6DA, Vereinigtes 
Königreich. 
Die Aufsichtsbehörde der Schweizer Niederlassung ist die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, Tel. +41 31 327 
91 00, Fax +41 31 327 91 01, info@finma.ch. 
 
Die Hauptgeschäftsaktivität von Lloyds Underwritern besteht darin, Nichtleben- und Lebensversicherungs- sowie Rückversicherungsgeschäfte zu tätigen. 
 
und anderen Syndikaten/Versicherungsgesellschaften/Underwritern im Auftrag von Lloyd's London sowie anderen Versicherungsgesellschaften oder Un-
derwritern mit ähnlicher Bonität. 
 
Versichererwechsel 
Auf die Möglichkeit des Wechsels nach § 2 der Vollmachten der Wunderlich Financial Consulting GmbH weisen wir hin. 
 
Ihre Verwaltungsgesellschaft ist: 
Wunderlich Financial Consulting GmbH 
Erlenstr. 27, 2555 Brügg, Schweiz 
Geschäftsführer: Claus Wunderlich, Filip Apostolov 
Tel. + 41 32 5520570, Fax +41 32 5520571 
office@wunderlich-consulting.net, www.wunderlich-consulting.net 
 
Für die oben genannten Versicherer handelt Wunderlich Financial Consulting GmbH als Ihr Assekuradeur/Verwaltungsgesellschaft (Bevollmächtigter der 
Versicherer für das Inkasso und den Versicherungsschein). 
 
Diese Vollmacht kann auf Niederlassungen, Tochter- oder Schwestergesellschaften der Wunderlich Financial Consulting GmbH übertragen werden. Sel-
biges gilt in umgekehrter Reihenfolge, sofern diese Gesellschaften Bevollmächtigte sind. 
 
Außerdem kann sich Wunderlich Financial Consulting GmbH anderer Vermittler bedienen, um das Geschäft abzuwickeln: 
Der Auftraggeber (Versicherungsnehmer) bevollmächtigt Wunderlich Financial Consulting GmbH, dessen Erfüllungsgehilfen und einen eventuellen 
Rechtsnachfolger zur Vertretung in den beauftragten Versicherungsangelegenheiten. Diese Vollmacht umfasst insbesondere die Erteilung und Widerruf 
von Untervollmachten an andere Versicherungsvermittler. 
 
 
Wesentliche Merkmale des Versicherungsvertrages 
Die wesentlichen Merkmale des Versicherungsvertrages bestimmen sich nach den Unfallversicherungsbedingungen UB2024, den Besonderen Bedin-
gungen, Erläuterungen und Klauseln. Eine Übersicht hierzu befindet sich auf Ihrem Antragsformular. Es gilt das Recht der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft. 
 
Alle Unterlagen zu Ihrem Vertrag finden Sie im Anschluss an diese Kundeninformationen. 
 
Darin sind Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des Versicherers geregelt. 
 
Gesamtpreis der Versicherung 
Den Gesamtpreis der Versicherung entsprechend der gewünschten Zahlungsweise können Sie jeweils dem Angebot oder dem Antrag entnehmen. Die 
jeweiligen Beitragssätze können Sie der Beitragstabelle entnehmen, die ebenfalls Vertragsbestandteil ist. In dem Beitrag ist die gesetzliche Versiche-
rungssteuer enthalten. 
 
Zusätzlich anfallende Kosten 
Für den Abschluss des Versicherungsvertrages werden keine weiteren Gebühren und Kosten erhoben. 
 
Im Fall des Verzugs können wir eine Mahngebühr in Höhe von CHF 30 verlangen. Sollte es zu einem gerichtlichen Mahnverfahren kommen, entstehen 
weitere Gebühren. Deren Höhe ist abhängig vom Forderungsbetrag. 
 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für einen fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können Ihnen in Rechnung gestellt werden. 
 
Zusätzlich fallen folgende pauschalen Verwaltungskosten an: 

▪ Ausstellung eines Ersatzversicherungsscheins bzw. Zusendung des Versicherungsscheins per Post CHF 25,00. 
▪ Ausstellung einer steuerlichen Bescheinigung CHF 25,00. 

 
Bei der Nutzung unserer o. g. Service-Rufnummern fallen die normalen Telefonkosten an. 
 
 
 

http://www.lloyds.com/
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Zahlung und Erfüllung 
Der einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frü-
hestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 
 
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als erster Beitrag. 
 
Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist. 
 
Gültigkeitsdauer der Informationen 
Unsere Angebote sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, 1 Monat gültig. 
 
Fällt in die Zeit zwischen Antragsaufnahme und Versicherungsbeginn eine Beitragsangleichung, so gilt der am Tage des Beginns gültige Beitrag. 
 
Zustandekommen des Vertrages 
Die Unfallversicherung kann nur mittels unseres Antragsvordruckes oder Online beantragt werden. Beantworten Sie unsere Fragen bei Antragsstellung 
wahrheitsgemäß und vollständig. Nehmen Sie sich dafür bitte ausreichend Zeit. Machen Sie keine Angaben „ins Blaue hinein". Sind Sie unsicher oder 
haben Sie Zweifel oder können Sie sich nur vage erinnern, nutzen Sie bitte alle Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, sich vor der Beantwortung 
der Fragen über die jeweilige Gesundheitslage sachgerecht zu informieren, z.B. auch unter Zuhilfenahme Ihres Arztes. 
 
Nach der Antragsaufnahme prüfen wir anhand der Risiko- und Gesundheitsangaben, ob der Antrag zu normalen Bedingungen angenommen werden 
kann. 
 
Ergibt die Risikoprüfung, dass ein Antrag nicht zu den angebotenen Konditionen angenommen werden kann, prüfen wir, ob durch einen individuellen 
Risikoausschluss ein Ausgleich für das erhöhte Risiko geschaffen werden kann. Ist dies nicht Fall, werden wir die Annahme des Antrages für eine be-
stimmte Zeit zurückstellen oder die Übernahme des Versicherungsschutzes ganz ablehnen. 
 
Ein individueller Risikoausschluss setzt stets Ihr Einverständnis voraus, entweder in Form einer gesondert von Ihnen abzugebenden Einverständniser-
klärung (z.B. bei der erstmaligen Beantragung der Unfallversicherung) oder mittels gekennzeichneter Änderung im Versicherungsschein. 
 
Der Vertrag kommt dann mit Zugang der Versicherungsurkunde bei Ihnen zustande. Bis zum Ablauf der Widerruffrist (siehe unten) sind Sie an Ihren 
Antrag nicht gebunden. Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Versicherungsbeginn, frühestens ab Eingang des Antrags beim Versicherer. 
 
Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Unsere Leistungspflicht 
besteht jedoch, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die Nicht-Zahlung nicht zu vertreten haben. 
Alternativ zu dem o.g. Verfahren und vorbehaltlich der Zustimmung von uns bzw. des Assekuradeurs können Sie aber auch sofortigen Versicherungs-
schutz haben, sofern Sie dies ausdrücklich wünschen. Dies ist auf dem Antrag zu vermerken. In diesem Fall wird auch keine medizinische Risikoprüfung 
erfolgen, da hier alle existierenden Erkrankungen und deren Folgen sowie Unfallfolgen ausgeschlossen sind. 
 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt nicht, soweit Sie mit der Zahlung des Erstbeitrags in 
Verzug geraten (siehe Punkt 6). 
 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, 
nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Vertragsunterlagen, die Informationen gemäß Art. 3 des Bundes-
gesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG) und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
 

Wunderlich Financial Consulting GmbH 
Erlenstr. 27 
2555 Brügg 
Telefon: +41 32 5520570 
Fax: +41 32 5520571 
E-Mail: office@wunderlich-consulting.net. 

 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
des Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit 
bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den Betrag des entsprechenden Anteils des 
Jahresbeitrags, der sich wie folgt berechnet: Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat, multipliziert mit 1/360 des Jahresbeitrags. 
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht 
vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurück zu gewähren und gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. Bei Abrechnung von Verträgen über vorläufige Deckung und bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als zwei 
Monaten steht Ihnen kein Widerrufsrecht zu. Widerrufen Sie einen Versicherungsvertrag, durch den ein bereits beim Versicherer bestehender Vertrag 
ersetzt oder abgeändert werden soll, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. 
 
Laufzeit 
Der Vertrag ist für die vereinbarte Dauer abgeschlossen und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn er nicht 60 Tage vor der jeweiligen 
Hauptfälligkeit vom Versicherer oder dem Versicherungsnehmer gekündigt wird, wobei der Wortlaut des § 10 der der Versicherungsbedingungen beachtet 
werden muss. 

 
Beendigung des Vertrages 
Der Versicherungsvertrag endet zum Ablauf der vereinbarten Laufzeit. 
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Der Versicherungsvertrag endet zum Ablauf der vereinbarten Laufzeit. 

 
Im Übrigen besteht ein gesetzliches Kündigungsrecht auch in folgenden Fällen: 
- für den Versicherer bei Nichtzahlung des Folgebeitrags 
- für den Versicherungsnehmer bei Beitragserhöhungen 
- für den Versicherer und den Versicherungsnehmer nach dem Versicherungsfall 

 
Die Einzelheiten können Sie den genannten Vorschriften und den entsprechenden Regelungen in den jeweiligen Bedingungswerken entnehmen. 
 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Für alle Streitigkeiten das Vertragsverhältnis betreffend, d.h. auch für vorvertragliche, gilt das Recht der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 
 
Darüber hinaus ist für Ansprüche oder Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung das Amts- oder Landgericht zuständig, 
in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Diese 
Zuständigkeit entfällt nur dann, wenn Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsschluss aus dem Geltungsbereich des Versiche-
rungsvertragsgesetzes verlegen. 
 
Sprache 
Die Vertragsbedingungen und die vorliegenden Informationen werden in deutscher Sprache mitgeteilt. Die Kommunikation während der Laufzeit des 
Vertrages erfolgt in deutscher Sprache. 
 
Regelungen für die Beschwerdebearbeitung 
Jede Beschwerde sollte zunächst an Ihren Vermittler gerichtet werden. 
Der Lloyd’s Managing Agent bzw. die von ihm zur Entscheidung über Ihre Beschwerde in seinem Auftrag eingesetzte, oben angeführte Partei wird den 
Empfang Ihrer Beschwerde sobald wie möglich textlich bestätigen. 
Der Lloyd’s Managing Agent bzw. die von ihm zur Entscheidung über Ihre Beschwerde in seinem Auftrag eingesetzte, oben angeführte Partei wird bemüht 
sein, Ihnen die Entscheidung über Ihre Beschwerde innerhalb von sechs Wochen nach deren Vorbringen textlich zukommen zu lassen. 
Sollten Sie weiterhin unzufrieden mit der abschließenden Antwort der oben genannten Partei sein oder falls Sie nicht innerhalb von sechs Wochen nach 
Einreichung der Beschwerde eine abschließende Antwort erhalten haben, so haben Sie das Recht, Ihre Beschwerde bei der nachfolgenden Organisation 
vorzubringen. Die Kontaktdaten lauten wie folgt: 
 

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA 
Laupenstr. 27 
3003 Bern  
Telefon: +41 31 327 91 00 
Fax: +41 31 327 91 01 
E-Mail: info@finma.ch 

 
Die oben angeführten Beschwerdebearbeitungswege gelten unbeschadet etwaiger Ihnen zur Verfügung stehender Rechtsansprüche. 
 
Klausel zur Individualhaftung (nur Lloyd´s London) 
Die Verpflichtungen der unterzeichnenden Versicherer im Rahmen von Versicherungsverträgen, welche von diesen gezeichnet werden, fallen unter die 
Individualhaftung und nicht unter die Solidarhaftung und sind ausschließlich auf den Haftungsumfang ihrer individuellen Zeichnungen beschränkt. Die 
zeichnenden Versicherer tragen keine Verantwortung für Zeichnungen irgendeines anderen mitzeichnenden Versicherers, der aus irgendwelchen Grün-
den seinen Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht nachkommt. 
 
Unabhängig davon bietet Lloyd´s 'Sicherheitskette' die finanzielle Stärke, die letztlich alle Versicherungspolicen, die bei Lloyd's gezeichnet wurden, un-
terstützt. Jedes Syndikat, wie alle Versicherer, hat seine eigene Zahlungsfähigkeit und finanzielle Vermögenswerte. Sollte sich dies jedoch als unzu-
reichend erweisen, bietet Lloyd´s seinen Syndikaten einen zusätzlichen finanziellen Schutz über seine Mitgliederfonds und darüber hinaus durch seine 
gegenseitigen Vermögenswerte einschließlich des Zentralfonds. 
Für weitere Informationen und Details der wesentlichen Fonds, die Lloyd's untermauern, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: 
https://www.lloyds.com/lloyds/investor-relations/lloyds-capital-structure 
 
Financial Services Compensation Scheme (nur Lloyd´s London) 
Sie können Anspruch auf Entschädigung aus dem Financial Services Compensation Scheme (FSCS) haben, wenn wir unsere Verbindlichkeiten nicht 
erfüllen können. 
Dies hängt von der Art des Geschäfts und den Umständen des Anspruchs ab. 90% des Anspruchs werden erfüllt. Für gesetzlich vorgeschriebene Arten 
der Versicherung wird die Forderung vollständig erfüllt. 
 
Weitere Informationen über die Entschädigungsregelungen finden Sie im FSCS. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage oder beim Besuch der 
FSCS-Website unter www.fscs.org.uk. 
  

http://www.fscs.org.uk/
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II. VOLLMACHTEN DER WUNDERLICH FINANCIAL CONSULTING GMBH 
 
§ 1 Anzeigen und Willenserklärungen 
1. Die Verwaltungsgesellschaft der Versicherer für alle Versicherungsverträge ist die Wunderlich Financial Consulting GmbH (im Folgenden WFC 
genannt).  
2. WFC ist bevollmächtigt, vertraglich obliegende Anzeigen, Willenserklärungen, Schadenanzeigen und Beiträge in Empfang zu nehmen sowie ausste-
hende Beiträge einzufordern und den dazu gehörigen Schriftverkehr zu führen und Willenserklärungen jeglicher Art im Zusammenhang mit dem Versi-
cherungsvertrag (z. B. Rücktritt, Kündigung, Anfechtung) abzugeben. Die Beiträge gelten als beim Versicherer eingegangen, wenn sie bei WFC einge-
gangen sind.  
3. WFC ist vom Versicherer beauftragt, gegenüber den Versicherungsnehmern und den betreuenden Vermittlern die Annahme oder Ablehnung von 
Anträgen zu erklären. 
4. Hat der Versicherungsnehmer seine Anschrift oder Emailadresse geändert, die Änderung aber WFC nicht mitgeteilt, so genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung einer Textnachricht an die letzte WFC bekannte Anschrift. Die Erklärung 
wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu welchem sie, ohne die Anschriftenänderung, bei regelmäßiger Beförderung dem Versicherungsnehmer zugegangen 
wäre. 
 
§ 2 Versichererwechsel 
WFC ist berechtigt, das auf der Grundlage dieses Vertrages versicherte Risiko jederzeit im Namen des Versicherungsnehmers bei einem anderen Versi-
cherer als Risikoträger in Deckung zu geben und/oder weitere Versicherer zu beteiligen. Macht WFC von diesem Recht Gebrauch, so wird der Versiche-
rungsnehmer unverzüglich darüber informiert, bei wem er von nun an seine vertraglichen Rechte geltend machen kann. Der Wechsel des Versicherers 
löst kein Sonderkündigungsrecht aus. 
 
Diese Vollmacht kann auf Niederlassungen, Tochter- oder Schwestergesellschaften der WFC übertragen werden. Selbiges gilt in umgekehrter Reihen-
folge, sofern diese Gesellschaften Bevollmächtigte sind. 
 
Außerdem kann sich Wunderlich Financial Consulting GmbH anderer Vermittler bedienen, um das Geschäft abzuwickeln: 
Der Auftraggeber (Versicherungsnehmer) bevollmächtigt Wunderlich Financial Consulting GmbH, dessen Erfüllungsgehilfen und einen eventuellen 
Rechtsnachfolger zur Vertretung in den beauftragten Versicherungsangelegenheiten. Diese Vollmacht umfasst insbesondere die Erteilung und Widerruf 
von Untervollmachten an andere Versicherungsvermittler. 
  



 

Vertragsunterlagen Unfall – 02-2026 – Seite 6/24 

 
III. INFORMATIONSBLATT ZU VERSICHERUNGSPRODUKTEN 
 

 

Unfallversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 

Der jeweilige Versicherer  Unfallversicherung 
 
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die voll-
ständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingun-
gen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Versicherung handelt es sich?  
Es handelt sich um eine private Unfallversicherung. Sie sichert ab gegen Risiken durch Unfallverletzungen. 
 

 
Was ist versichert? 
 Versichert sind Unfälle. Ein Unfall liegt z.B. vor, wenn die 

versicherte Person sich verletzt, weil sie stolpert, aus-
rutscht oder stürzt. 

 
Unter den Versicherungsschutz fallen u.a.: 
 Gesundheitsschäden infolge erhöhter Kraftanstrengung 

an Gliedmaßen & Wirbelsäule 
 
Geldleistungen 
 Einmalige Invaliditätsleistung bei dauerhafter Beeinträch-

tigung (z. B. Bewegungseinschränkungen) 
 Einmalige Todesfall-Leistung 

 
Die Leistungsarten und die Versicherungssummen dazu 
vereinbaren wir mit Ihnen im Versicherungsvertrag. 
 

  
Was ist nicht versichert? 
x Krankheiten (z. B. Diabetes, Gelenksarthrose, Schlagan-

fall 

x Kosten für die ärztliche Heilbehandlung 

x Sachschäden (z. B. Brille, Kleidung) 
   
  

Gibt es Einschränkungen beim Versicherungs-
schutz? 
 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern. Vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen sind zum Beispiel: 

! Unfälle durch Alkohol- oder Drogenkonsum 

! Unfälle bei der vorsätzlichen Begehung einer Straftat 

! Bandscheibenschäden 

! Infektionen und Vergiftungen 

! Unfälle als Luftfahrzeug- und Luftsportgeräteführer 

! Unfälle bei der Benutzung von Raumfahrzeugen 

! Unfälle als Artist, Stuntman, Tierbändiger, im Bergbau 
und unter Tage Tätiger, Spreng- und Räumungspersonal 
sowie in Munitionssuchtrupps, Berufstaucher 

! Unfälle als Berufs-, Vertrags- und Lizenzsportler (auch 
Rennfahrer und Rennreiter) – sofern daraus Einkommen 
erzielt wird 

! Unfälle bei Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten 
 

Wenn Unfallfolgen und Krankheiten zusammentreffen, kann 
es zu Leistungskürzungen kommen. 

   

 
Wo habe ich Versicherungsschutz? 
 Sie haben weltweit Versicherungsschutz. 

   

 
Welche Pflichten habe ich? 
• Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
• Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 
• Sie müssen einen Berufswechsel so bald wie möglich anzeigen, damit wir den Vertrag anpassen können. 
• Nach einem Unfall müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen und uns über den Unfall informieren. 

   

 
Wann und wie muss ich bezahlen? 
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge 
zahlen müssen, teilen wir Ihnen mit. Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, sie von Ihrem Konto einzuziehen. 

   

 
Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz 
Wann der Versicherungsschutz beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versicherungsbei-
trag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben.  
Die Versicherung gilt für die zunächst vereinbarte Dauer. Wenn nicht anders vereinbart, verlängert sie sich danach automatisch um jeweils 
ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir sie nicht kündigen. 

   

 
Wie kann ich den Vertrag beenden? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer kündigen (das muss spätestens 60 Tage vorher geschehen). Sie oder 
wir können den Vertrag auch kündigen, wenn wir eine Leistung erbracht haben, oder wenn Sie Klage gegen uns auf Leistung erhoben 
haben. Dann endet die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer. 
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Unfallversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 

Der jeweilige Versicherer  Hobbyrennfahrer-Unfallversicherung 
 
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die voll-
ständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingun-
gen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Versicherung handelt es sich?  
Es handelt sich um eine private Unfallversicherung. Sie sichert ab gegen Risiken durch Unfallverletzungen. 

 

 
Was ist versichert? 
 Versichert sind Unfälle. Ein Unfall liegt z.B. vor, wenn die 

versicherte Person sich verletzt, weil sie stolpert, aus-
rutscht oder stürzt. 

 
Unter den Versicherungsschutz fallen u.a.: 
 Gesundheitsschäden infolge erhöhter Kraftanstrengung 

an Gliedmaßen & Wirbelsäule 
 Unfälle als Hobby-Motorsportler 
 
Dafür bieten wir insbesondere folgende Leistungsarten: 
 
Geldleistungen 
 Einmalige Invaliditätsleistung bei dauerhafter Beeinträch-

tigung (z. B. Bewegungseinschränkungen) 
 Einmalige Todesfall-Leistung 

 
Die Leistungsarten und die Versicherungssummen dazu 
vereinbaren wir mit Ihnen im Versicherungsvertrag. 
 

  
Was ist nicht versichert? 
x Krankheiten (z. B. Diabetes, Gelenksarthrose, Schlagan-

fall 

x Kosten für die ärztliche Heilbehandlung 

x Sachschäden (z. B. Brille, Kleidung) 
 

   
  

Gibt es Einschränkungen beim Versicherungs-
schutz? 
 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern. Vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen sind zum Beispiel: 

! Unfälle durch Alkohol- oder Drogenkonsum 

! Unfälle bei der vorsätzlichen Begehung einer Straftat 

! Bandscheibenschäden 

! Unfälle als Führer oder sonstiges Besatzungsmitglied ei-
nes Luftfahrzeuges oder Luftsportgerätes. 
 

Wenn Unfallfolgen und Krankheiten zusammentreffen, kann 
es zu Leistungskürzungen kommen. 

   

 
Wo habe ich Versicherungsschutz? 
 Sie haben weltweit Versicherungsschutz. 

   

 
Welche Pflichten habe ich? 
• Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
• Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 
• Sie müssen einen Berufswechsel so bald wie möglich anzeigen, damit wir den Vertrag anpassen können. 
• Nach einem Unfall müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen und uns über den Unfall informieren. 

   

 
Wann und wie muss ich bezahlen? 
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge 
zahlen müssen, teilen wir Ihnen mit. Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, sie von Ihrem Konto einzuziehen. 

   

 
Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz 
Wann der Versicherungsschutz beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versicherungsbei-
trag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben.  
Die Versicherung gilt für die zunächst vereinbarte Dauer. Wenn nicht anders vereinbart, verlängert sie sich danach automatisch um jeweils 
ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir sie nicht kündigen. 

   

 
Wie kann ich den Vertrag beenden? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer kündigen (das muss spätestens 60 Tage vorher geschehen). Sie oder 
wir können den Vertrag auch kündigen, wenn wir eine Leistung erbracht haben, oder wenn Sie Klage gegen uns auf Leistung erhoben 
haben. Dann endet die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer. 
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Unfallversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 

Der jeweilige Versicherer  Profisport-Unfallversicherung 
 
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die voll-
ständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingun-
gen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Versicherung handelt es sich?  
Es handelt sich um eine private Unfallversicherung. Sie sichert ab gegen Risiken durch Unfallverletzungen. 

 
Was ist versichert? 
 Versichert sind Unfälle. Ein Unfall liegt z.B. vor, wenn die 

versicherte Person sich verletzt, weil sie stolpert, aus-
rutscht oder stürzt. 

 
Unter den Versicherungsschutz fallen z. B.: 
 Gesundheitsschäden durch erhöhte Belastung von Glied-

maßen und Wirbelsäule 
 Unfälle als Profisportler 
 
Dafür bieten wir insbesondere folgende Leistungsarten: 
 
Geldleistungen 
 Einmalige Invaliditätsleistung bei dauerhafter Beeinträch-

tigung (z. B. Bewegungseinschränkungen) 
 Übergangsleistung 
 Einmalige Todesfall-Leistung 

 
Die Leistungsarten und die Versicherungssummen dazu 
vereinbaren wir mit Ihnen im Versicherungsvertrag. 
 

  
Was ist nicht versichert? 
x Krankheiten (z. B. Diabetes, Gelenksarthrose, Schlagan-

fall 

x Kosten für die ärztliche Heilbehandlung 

x Sachschäden (z. B. Brille, Kleidung) 
 

   
  

Gibt es Einschränkungen beim Versicherungs-
schutz? 
 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern. Vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen sind zum Beispiel: 

! Unfälle durch Alkohol- oder Drogenkonsum 

! Unfälle bei der vorsätzlichen Begehung einer Straftat 

! Bandscheibenschäden 

! Infektionen und Vergiftungen 

! Unfälle als Luftfahrzeug- und Luftsportgeräteführer 

! Unfälle bei der Benutzung von Raumfahrzeugen 

! Unfälle als Artist, Stuntman, Tierbändiger, im Bergbau 
und unter Tage Tätiger, Spreng- und Räumungspersonal 
sowie in Munitionssuchtrupps, Berufstaucher 

! Unfälle bei Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten (au-
ßer Profisport und versichert) 

! Profihandballer und Profieishockeyspieler haben zusätzli-
che Einschränkungen: 
 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind alle 

Verletzungen und/oder Krankheiten die innerhalb der 
letzten 24 Monate vor Vertragsbeginn ärztlich behan-
delt wurden, bei denen ein Arzt konsultiert wurde 
oder bei denen Symptome aufgetreten sind bzw. von 
denen die versicherte Person hätte wissen müssen. 

 Dieser Versicherungsvertrag deckt keine Schäden, 
die direkt oder indirekt aus Arthrose, kumulative Ver-
letzungen oder anderen degenerativen Prozessen 
der Gelenke, Knochen, Sehnen oder Bänder resul-
tieren oder zu diesen beitragen. 

 
Wenn Unfallfolgen und Krankheiten zusammentreffen, kann 
es zu Leistungskürzungen kommen. 

   

 
Wo habe ich Versicherungsschutz? 
 Sie haben weltweit Versicherungsschutz. 

   

 
Welche Pflichten habe ich? 
• Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
• Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 
• Sie müssen einen Berufswechsel so bald wie möglich anzeigen, damit wir den Vertrag anpassen können. 
• Nach einem Unfall müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen und uns über den Unfall informieren. 

   

 
Wann und wie muss ich bezahlen? 
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge 
zahlen müssen, teilen wir Ihnen mit. Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, sie von Ihrem Konto einzuziehen. 

   

 
Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz 
Wann der Versicherungsschutz beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versicherungsbei-
trag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. 
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Die Versicherung gilt für die zunächst vereinbarte Dauer. Wenn nicht anders vereinbart, verlängert sie sich danach automatisch um jeweils 
ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir sie nicht kündigen. 

   

 
Wie kann ich den Vertrag beenden? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer kündigen (das muss spätestens 60 Tage vorher geschehen). Sie oder 
wir können den Vertrag auch kündigen, wenn wir eine Leistung erbracht haben, oder wenn Sie Klage gegen uns auf Leistung erhoben 
haben. Dann endet die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer. 
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IV. UNFALLVERSICHERUNGSBEDINGUNGEN UB 2024 Stand: 02-2026 
 
Einleitung 
Die UB 2024 basieren auf den 

- Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2007) 
- Zusatzbedingungen für die Gruppenunfallversicherung  
- Besonderen Bedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung mit Direktanspruch der versicherten Person  

sowie auf  
- den Annahmerichtlinien des Versicherers (Altersklausel, Kumul, ausgeschlossene Berufe) 
- den gemäß § 7 VVG (Information des Versicherungsnehmers) in Zusammenhang mit der VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG InfoV) 

zu erteilenden Allgemeinen Vertragsinformationen 
- dem Merkblatt zur Datenverarbeitung 

und wurden für Kunden von Versicherer zusammengefasst und erweitert. 
Sollten dem Vertrag weitere, z.B. Zusatz- oder Besondere Bedingungen zugrunde liegen, ist dies Ihrem Versicherungsvertrag zu entnehmen. 
Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. 
Die versicherten Personen und / oder Personengruppen ergeben sich aus dem Versicherungsschein. 
Wir als Versicherer erbringen die vertraglich vereinbarten Leistungen. 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
Der Versicherungsumfang 
1 Was ist versichert? 
2 Welche Leistungsarten können vereinbart werden? 
2.1 Invaliditätsleistung 
2.2 Unfall-Rente 
2.3 Übergangsleistung 
2.4 Tagegeld 
2.5 Krankenhaus-Tagegeld 
2.6 Todesfall-Leistung 
Zusatzleistungen 
2.7 Rehabilitations-Beihilfe 
2.8 Bergungskosten 
2.9 Kosmetische Operationen 
2.10 Passive Kriegsführung / Terrorismus Erweiterung 
3 Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen? 
4 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlos-

sen? 
5 Was müssen Sie bei Gruppen-Unfallversicherungen beach-

ten? 
6 Wie reduzieren sich die Versicherungssummen bei Erreichen 

des 75. Lebensjahres? 
Der Leistungsfall 
7 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)? 
8 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten? 
9 Wann sind die Leistungen fällig? 
Die Versicherungsdauer 
10 Wann beginnt und wann endet der Vertrag? Wann ruht der 

Versicherungsschutz bei militärischen Einsätzen? 
 
Der Versicherungsbeitrag 
11 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? Was ge-

schieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? 
 
Weitere Bestimmungen 
 
Allgemeine Vertragsinformationen 
 
Merkblatt zur Datenverarbeitung 
 
 
Der Versicherungsumfang 
 
1 Was ist versichert? 

 
1.1 Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die der versi-

cherten Person während der Wirksamkeit des Vertrages zu-
stoßen. 
 

1.2 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
1.2.1 Der Versicherungsschutz 

- umfasst Unfälle in der ganzen Welt 
- gilt rund um die Uhr 
- besteht für alle beruflichen und außerberuflichen Unfälle. 
 

1.3 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein 
plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Un-
fallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. 

1.4 Als Unfall gilt auch, 

1.4.1 wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen 
oder Wirbelsäule 
- ein Gelenk verrenkt wird oder 
- Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zer-

rissen werden; 
1.4.2 Ertrinkungs- bzw. Erstickungstod unter Wasser sowie 

 tauchtypische Gesundheitsschädigungen (Caissonkrankheit, 
Barotrauma), ohne dass ein Unfallereignis festgestellt werden 
kann. 

1.4.3 Cyber-Risiken 
Leistungen für Personenschäden, die durch eine Cyberhand-
lung oder einen Cybervorfall verursacht werden oder daraus 
resultieren, sind vorbehaltlich der Bestimmungen, Bedingun-
gen, Einschränkungen und Ausschlüsse dieser Versicherung 
zahlbar. 
Cyberhandlung bedeutet eine unbefugte, böswillige oder kri-
minelle Handlung oder eine Reihe von zusammenhängenden 
unbefugten, böswilligen oder kriminellen Handlungen, unab-
hängig von Zeit und Ort, oder die Androhung oder der Scherz 
einer solchen Handlung, die den Zugriff auf ein Computersys-
tem, dessen Verarbeitung, Nutzung oder Betrieb beinhaltet. 
Cyber-Vorfall bedeutet: 
1.1 jeden Fehler oder jede Unterlassung oder eine Reihe von 
zusammenhängenden Fehlern oder Unterlassungen, die den 
Zugriff auf ein Computersystem, dessen Verarbeitung, Nut-
zung oder Betrieb betreffen; oder 
1.2 eine teilweise oder vollständige Nichtverfügbarkeit oder 
ein Ausfall oder eine Reihe damit zusammenhängender teil-
weiser oder vollständiger Nichtverfügbarkeit oder Ausfälle, die 
den Zugriff auf ein Computersystem, die Verarbeitung, die 
Nutzung oder den Betrieb eines Computersystems betreffen. 
Computersystem bezeichnet jeden Computer, jede Hard-
ware, Software, jedes Kommunikationssystem, jedes elektro-
nische Gerät (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Smart-
phones, Laptops, Tablets, tragbare Geräte), jeden Server, 
jede Cloud oder jeden Mikrocontroller, einschließlich jedes 
ähnlichen Systems oder jeder Konfiguration der vorgenann-
ten und einschließlich aller zugehörigen Eingabe-, Ausgabe-, 
Datenspeichergeräte, Netzwerkausrüstungen oder Back-up-
Einrichtungen, die dem Versicherungsnehmer oder einer an-
deren Partei gehören oder von ihr betrieben werden. 

 
1.5 Auf die Regelungen über die Einschränkungen der Leistung 

(Ziffer 3, 5.2 und 6) sowie die Ausschlüsse (Ziffer 4) weisen 
wir hin. Sie gelten für alle Leistungsarten. 

 
2 Welche Leistungsarten können vereinbart werden? 

Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren können, werden im 
Folgenden oder in zusätzlichen Bedingungen beschrieben. 
Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und die 
Versicherungssummen ergeben sich aus dem Versicherungs-
vertrag. 

 
2.1 Invaliditätsleistung 
2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung: 
2.1.1.1 Die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicher-

ten Person ist unfallbedingt dauerhaft beeinträchtigt (Invalidi-
tät). 



 

Vertragsunterlagen Unfall – 02-2026 – Seite 11/24 

Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich 
länger als drei Jahre bestehen wird und eine Änderung des 
Zustandes nicht erwartet werden kann. 
 
Die Invalidität ist 
- innerhalb von 12 Monaten nach dem Unfall eingetreten 

und 
- innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall von einem 

Arzt in Textform festgestellt und von Ihnen unter Vorlage 
eines Arztattestes bei uns geltend gemacht worden. 

2.1.1.2 Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die ver-
sicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach 
dem Unfall stirbt. 

2.1.2 Art und Höhe der Leistung: 
2.1.2.1 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag. 
2.1.2.2 Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die Versi-

cherungssumme und der Grad der unfallbedingten Invalidität. 
2.1.2.2.1 Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachste-

hend genannten Körperteile und Sinnesorgane gelten aus-
schließlich die folgenden Invaliditätsgrade: 

 
Arm 60% 
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 55% 
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 50% 
Hand 40% 
Daumen 15% 
Zeigefinger 7% 
anderer Finger 5% 
  
Bein über der Mitte des Oberschenkels 50% 
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 45% 
Bein bis unterhalb des Knies 40% 
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 35% 
Fuß 30% 
große Zehe 5% 
andere Zehe 2% 
  
Auge 50% 
sofern jedoch die Sehkraft des anderen Auges 
vor dem Unfall bereits verloren war 60% 
Gehör auf einem Ohr 30% 
sofern jedoch das Gehör des anderen Ohres vor 
dem Unfall bereits verloren war 40% 
  
Geruchssinn 10% 
Geschmackssinn 5% 
Stimme 25% 
Nase  10% 
Kiefer 20% 
Schultergelenk 20% 
Niere (Verlust einer Niere) 20% 
Lunge (Verlust einer Lunge) 30% 
Milz 10% 
  
Wirbelsäule Insgesamt 50% 
Halswirbelsäue (HWS) 20% 
Brustwirbelsäule (BWS) 15% 
Lendenwirbelsäule (LWS) 25% 

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt 
der entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes. 

 
2.1.2.2.2 Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der In-

validitätsgrad nach dem Grad der dauernden Beeinträchti-
gung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit. Da-
bei sind ausschließlich medizinische Gesichtspunkte zu be-
rücksichtigen. Der Invaliditätsgrad für nicht benannte Körper-
teile oder Funktionen ist auf maximal 50 % begrenzt. 

2.1.2.2.3 Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren 
Funktionen bereits vor dem Unfall dauernd beeinträchtigt, 
wird der Invaliditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert. 
Diese ist nach Ziffer 2.1.2.2.1 und Ziffer 2.1.2.2.2 zu bemes-
sen. 

2.1.2.2.4 Bei vollständigem Verlust des Gehörs oder des Augenlichts 
durch den Unfall wird eine vorher bestehende dauernde Be-
einträchtigung mit dem Prozentsatz nicht mindernd angerech-
net, mit dem die Beeinträchtigung durch akustische oder opti-
sche Hilfen (Hörgeräte, Brillen, Linsen) beseitigt wurde. 

2.1.2.3 Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall 
beeinträchtigt, werden die nach den vorstehenden Bestim-
mungen ermittelten Invaliditätsgrade zusammengerechnet.  
Funktionsbeeinträchtigungen, die medizinisch oder funktional 
deckungsgleich sind, werden nicht mehrfach berücksichtigt 
Mehr als 100 Prozent werden jedoch nicht berücksichtigt. 

 
Stirbt die versicherte Person 
- aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach 

dem Unfall oder 
- gleichgültig aus welcher Ursache, später als ein Jahr nach 

dem Unfall, 
und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstanden, leis-
ten wir nach dem Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der ärzt-
lichen Befunde zu rechnen gewesen wäre. 

 
2.2 Unfall-Rente 
2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung: 

Die Voraussetzungen für eine Invaliditätsleistung sind nach 
Ziffer 2.1.1.1 gegeben. 
Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 
2.1.2.2.4 und Ziffer 3 ermittelten Invaliditätsgrad von mindes-
tens 50 Prozent geführt. 

 
2.2.2 Höhe der Leistung: 

Wir zahlen der versicherten Person die Unfallrente in Höhe 
der vereinbarten Versicherungssumme. 
Vereinbarte progressive Invaliditätsstaffeln oder sonstige 
Mehrleistungen im Invaliditätsfall bleiben für die Feststellung 
der Höhe der Leistung unberücksichtigt. 

 
2.2.3 Beginn und Dauer der Leistung: 
2.2.3.1 Die Unfallrente zahlen wir 

- rückwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall 
ereignet hat, 

- monatlich im Voraus. 
2.2.3.2 Die Unfallrente wird bis zum Ende des Monats gezahlt, in dem 

- die Hauptfälligkeit liegt, die der Vollendung des 67. Le-
bensjahres der versicherten Person folgt; 

- die versicherte Person stirbt oder 
- wir Ihnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 9.3 vorgenom-

mene Neubemessung ergeben hat, dass der unfallbe-
dingte Invaliditätsgrad unter 50 Prozent gesunken ist; 

- die versicherte Person das bei Vertragsabschluss gültige 
Renteneintrittsalter erreicht hat bzw. laufende Leistungen 
im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung zur Si-
cherung des Alters erhält. 

 
2.3 Übergangsleistung 
2.3.1 Voraussetzungen für die Leistung: 
2.3.1.1 Die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der 

versicherten Person ist im beruflichen oder außerberuflichen 
Bereich unfallbedingt 
- nach Ablauf von sechs Monaten vom Unfalltag an gerech-

net und 
- ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen noch 

um mindestens 50 Prozent beeinträchtigt; 
 

2.3.1.2 Diese Beeinträchtigung hat innerhalb der sechs Monate un-
unterbrochen bestanden. 
Sie ist von Ihnen spätestens sieben Monate nach Eintritt des 
Unfalles unter Vorlage eines ärztlichen Attestes bei uns gel-
tend gemacht worden. 

 
2.3.2 Art und Höhe der Leistung:  

Die Übergangsleistung wird in Höhe der vereinbarten Versi-
cherungssumme gezahlt 

 
2.4 Tagegeld 
2.4.1 Voraussetzungen für die Leistung:  
2.4.1.1 Die versicherte Person geht einer regelmäßigen Berufstätig-

keit oder entgeltlichen Beschäftigung nach. 
2.4.1.2 Die versicherte Person ist unfallbedingt 

- in der Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt und 
- in ärztlicher Behandlung. 

2.4.2 Höhe und Dauer der Leistung: 
Das Tagegeld wird nach der vereinbarten Versicherungs-
summe berechnet. Es wird nach dem festgestellten Grad der 
Beeinträchtigung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung ab-
gestuft. 
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Tagegeld wird für die Dauer der ärztlichen Behandlung inner-
halb von zwei Jahren vom Unfalltag an gerechnet, längstens 
jedoch für 365 Tage gezahlt. 
Ist die Arbeitsfähigkeit nach Abschluss der ärztlichen Behand-
lung noch beeinträchtigt, wird weiter Tagegeld gezahlt, wenn 
- der behandelnde Arzt die Beeinträchtigung bescheinigt 

und  
- eine Invalidität gemäß Ziffer 2.1 (noch) nicht ärztlich fest-

gestellt wurde bzw. noch keine Unfallrente gezahlt wird. 
 

2.4.3 Es gelten zusätzlich folgende spezielle Regelungen: 
 

Der Versicherungsnehmer muss dem Versicherer das 
Arztzeugnis (die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) innerhalb 
der dem Vertrag zugrundeliegenden Karenzfrist vorlegen. 
Aus diesem muss klar hervorgehen: Beginn und Ende der 
Arbeitsunfähigkeit mit ICD-Code, %-Grad der 
vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit und Ausstellungsdatum. 
Wenn er dies später macht, wird das Tagegeld erst ab 
Eingang des Arztzeugnisses beim Versicherer oder bei 
seinem Vertreter ausgezahlt. Zurückliegende Tage werden 
dabei nicht mehr berücksichtigt. 
 
Wenn nicht anders vereinbart, muss das Arztzeugnis immer 
nach 15 Tagen erneuert werden. Die Kosten für diese Zeug-
nisse gehen zu Lasten der versicherten Person. 

 
2.5 Krankenhaus-Tagegeld 
2.5.1 Voraussetzungen für die Leistung: 
2.5.1.1 Die versicherte Person befindet sich wegen des Unfalles in 

medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung oder 
wird wegen eines Unfalles in einem Krankenhaus unter Voll-
narkose ambulant operiert. 

2.5.1.2 Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen 
gelten nicht als medizinisch notwendige Heilbehandlung. 
Anschlussheilbehandlung (AHB) und Berufsgenossenschaft-
lich-Stationäre Weiterbehandlung (BGSW) gelten als medizi-
nisch notwendige Heilbehandlung. 

 
2.5.2 Höhe und Dauer der Leistung: 
2.5.2.1 Das Krankenhaus-Tagegeld wird innerhalb von drei Jahren, 

vom Unfalltag an gerechnet, für jeden Kalendertag der voll-
stationären Behandlung gezahlt, längstens jedoch für 365 
Tage. 

2.5.2.2 Wir zahlen das Krankenhaus-Tagegeld für den 
1. bis 100. Tag in doppelter Höhe 
101. bis 365. Tag in Höhe 
der vereinbarten Versicherungssumme. 

2.5.2.3 Rooming-In: Ist es bei schwerwiegenden Unfallfolgen medizi-
nisch angeraten und ärztlich gebilligt, dass eine Begleitperson 
zusammen mit der versicherten Person im Krankenhaus un-
tergebracht wird, so wird die doppelte Versicherungssumme 
je Tag für diese Zeit gezahlt. 

2.5.2.4 Das Krankenhaus-Tagegeld kann somit bei Zusammentreffen 
aller vorgenannten Voraussetzungen vom 1. bis 100. Tag ma-
ximal in 3facher Höhe beansprucht werden. 

 
2.6 Todesfall-Leistung 
2.6.1 Voraussetzungen für die Leistung: 

Die versicherte Person ist infolge des Unfalles innerhalb von 
12 Monaten gestorben. 
Auf die besonderen Pflichten nach Ziffer 7.5 weisen wir hin. 

2.6.2 Höhe der Leistung: 
Die Todesfall-Leistung wird in Höhe der vereinbarten Versi-
cherungssumme gezahlt. 

 
Zusatzleistungen – sofern im Versicherungsschein aufgeführt 
 
Für alle Zusatzleistungen gilt: 
Bestehen für die versicherte Person beim Versicherer mehrere Unfall-
versicherungen, können diese Leistungen nur aus einem dieser Ver-
träge verlangt werden. 
 
2.7 Rehabilitations-Beihilfe 
2.7.1 Voraussetzungen für die Leistung: 
2.7.1.1 Die versicherte Person hat 

- nach einem unter den Vertrag fallenden Unfall 
- wegen der durch das Unfallereignis hervorgerufenen Ge-

sundheitsschädigung oder deren Folgen 
- innerhalb von drei Jahren, vom Unfalltage an gerechnet 

- für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens 
drei Wochen eine medizinisch notwendige Rehabilitati-
onsmaßnahme durchgeführt. 
Diese Voraussetzungen werden von Ihnen durch Vor-
lage des ärztlichen Entlassungsberichtes sowie der Be-
willigungsunterlagen zur Rehabilitationsmaßnahme durch 
die BfA, die gesetzliche oder private Krankenkasse oder 
das Sozial- oder Versorgungsamt nachgewiesen. 

 
2.7.1.2 Mitversichert sind teilstationäre Rehabilitationsmaßnahmen, 

bei denen die versicherte Person, mit Ausnahme der Über-
nachtung, ein Therapieprogramm wie stationäre Patienten er-
hält. 

 
2.7.1.3 Nicht versichert sind 

- Intensive Rehabilitations-Nachsorge (IRENA), 
- Anschlussheilbehandlung (AHB) nach einem Kranken-

hausaufenthalt,  
- Berufsgenossenschaftlich-Stationäre Weiterbehandlung 

(BGSW), 
- sonstige vollstationäre Heilbehandlungen für die Kran-

kenhaus-Tagegeld (aus einer Unfall- oder Krankenversi-
cherung) bei unserer oder einer anderen Gesellschaft be-
zogen wird. 

 
2.7.2 Höhe der Leistung: 

Die Rehabilitations-Beihilfe wird in Höhe der im Versiche-
rungsschein genannten Summe einmal je Unfall gezahlt. 

 
2.8 Bergungskosten 
2.8.1 Voraussetzungen für die Leistung: 
2.8.1.1 Die versicherte Person hat einen Unfall erlitten oder ihr drohte 

ein Unfall oder ein Unfall war nach den konkreten Umständen 
zu vermuten. 
Der versicherten Person sind notwendige Kosten für ihre Ret-
tung, Bergung oder die Suche nach ihr entstanden. 

 
2.8.1.2 Ein Dritter (z.B. ein anderer Versicherer) 

- ist nicht zur Leistung verpflichtet oder 
- bestreitet seine Leistungspflicht oder  
- hat seine Leistung erbracht, diese hat aber zur Beglei-

chung der Kosten nicht ausgereicht. 
 

2.8.2 Art und Höhe der Leistung: 
Wir ersetzen Kosten bis zur im Versicherungsschein genann-
ten Höhe für 

2.8.2.1 Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von öffentlich-recht-
lichen oder privatrechtlich organisierten Rettungsdiensten, 
soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden; 

2.8.2.2 einen notwendigen Aufenthalt in einer Dekompressionskam-
mer, sofern dies nach einem Tauchgang notwendig wurde. 

 
2.9 Kosmetische Operationen 
2.9.1 Voraussetzungen für die Leistung: 
2.9.1.1 Die versicherte Person hat sich nach einem unter den Vertrag 

fallenden Unfall einer kosmetischen Operation unterzogen. 
Als kosmetische Operation gilt eine nach Abschluss der Heil-
behandlung durchgeführte ärztliche Behandlung mit dem Ziel, 
eine unfallbedingte Beeinträchtigung des äußeren Erschei-
nungsbildes der versicherten Person zu beheben. 

 
2.9.1.2 Die kosmetische Operation erfolgt innerhalb von drei Jahren 

nach dem Unfall, bei Unfällen Minderjähriger spätestens vor 
Vollendung des 21. Lebensjahres. 
Ein Dritter (z.B. ein anderer Versicherer) 
- ist nicht zur Leistung verpflichtet oder 
- bestreitet seine Leistungspflicht oder  
- hat seine Leistung erbracht, diese hat aber zur Be-glei-

chung der Kosten nicht ausgereicht. 
 

2.9.2 Art und Höhe der Leistung: 
Wir leisten insgesamt bis zur Höhe der vereinbarten Versiche-
rungssumme Ersatz für nachgewiesene 
- Arzthonorare  
- sonstige Operationskosten 
- notwendige Kosten für Unterbringung und Verpflegung im 

Krankenhaus 
- Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten, die durch ei-

nen unfallbedingten Verlust oder Teilverlust von 
Schneide- und Eckzähnen entstanden sind. 
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2.10. Passive Kriegsführung / Terrorismus Erweiterung 
Nur gegen Mehrbeitrag mitversichert: 

 
Es wird vereinbart, dass diese Erweiterung, ungeachtet der 
hierin enthaltenen Ausschlussregel für Krieg / Terrorismus, 
Ansprüche abdeckt, die durch folgende Gründe verursacht 
wurden, oder bei denen die folgenden Gründe mitbeteiligt 
sind: 
- Krieg, Invasion, Handlungen ausländischer Feinde, 

Feindseligkeiten oder kriegsähnliche Handlungen, unab-
hängig davon, ob Krieg erklärt wurde oder nicht, Bürger-
krieg, Rebellion, Revolution, Aufstand, militärische oder 
widerrechtliche Machtergreifung oder Ausrufung des 
Kriegsrechts; 

 
- Ein Terrorakt. 

 
Diese Erweiterung deckt jedoch Ansprüche nicht ab: 
(i) wenn die versicherte Person als ein Mitglied der Streit-

kräfte ausgebildet wird oder dient oder in eines der vor-
stehend angeführten Ereignisse verwickelt ist; 

(ii) die durch folgende Gründe verursacht wurden, oder bei 
denen die folgenden Gründe mitbeteiligt sind: 
(a) Krieg, ungeachtet dessen, ob Krieg erklärt wurde oder 

nicht, zwischen jedem der folgenden Länder, d. h. 
China, Frankreich, das Vereinigte Königreich, die 
Russische Föderation und die Vereinigten Staaten 
von Amerika, oder 

(b) Krieg in Europa, ungeachtet dessen, ob Krieg erklärt 
wurde oder nicht, außer Durchsetzungsmaßnahmen 
der oder im Namen der Vereinten Nationen, bei de-
nen Länder, die unter Punkt (a) angeführt, oder Streit-
kräfte dieser Länder beteiligt sind, oder 

(c) die Nutzung oder Freigabe oder die Androhung der 
Nutzung oder Freigabe einer Kernwaffe oder einer 
Atombombe oder eines chemischen oder biologi-
schen Wirkstoffs, ungeachtet dessen, welche Mitver-
ursachung(en) vorliegt/vorliegen. 

Sollten die Versicherungsträger behaupten, dass ein An-
spruch nicht von dieser Erweiterung abgedeckt ist, liegt 
die Nachweispflicht zum Belegen des Gegenteils bei den 
Versicherungsnehmern. Ziffer 4.1.3 wird entsprechend 
geändert.  

 
Definition 
Ein Terrorakt ist eine Handlung, die u. a. durch die An-
wendung von Zwang oder Gewalt und/oder die Andro-
hung von Zwang oder Gewalt durch jede Person oder 
Personengruppe(n), ungeachtet dessen, ob im Alleingang 
oder im Namen oder in Verbindung mit einer Organisation 
oder mehreren Organisationen oder einer Regierung oder 
mehreren Regierungen handelnd, charakterisiert ist. Im 
Mittelpunkt solch einer Handlung stehen meist politische, 
religiöse, ideologische oder ähnlich Ziele oder Gründe, u. 
a. die Absicht, Einfluss auf eine Regierung auszuüben 
und/oder die Öffentlichkeit, oder einen Teil der Öffentlich-
keit, in Angst zu versetzen. 

 
3 Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebre-

chen? 
Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben 
Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis 
verursachten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mit-
gewirkt, mindert sich 
- im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditäts-

grades, 
- im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in 

allen anderen Fällen die Leistung 
entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens. 
Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 30 Prozent, unter-
bleibt jedoch die Minderung. 

 
4 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausge-

schlossen? 
4.1 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle: 
4.1.1 Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusst-

seinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit oder Dro-
genkonsum beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische 
Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der 
versicherten Person ergreifen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, 

- wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen 
Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht waren. 

4.1.2 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass 
sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht. 

4.1.3 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bür-
gerkriegsereignisse verursacht sind. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte 
Person auf Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- oder 
Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. 
Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten Ta-
ges nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem 
Gebiet des Staates, in dem sich die versicherte Person auf-
hält. 
Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, 
auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht. Sie 
gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürger-
krieg sowie für Unfälle durch ABC-Waffen und im Zusammen-
hang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand zwischen 
den Ländern China, Deutschland, Frankreich, Großbritan-
nien, Japan, Russland oder USA. 

4.1.4 Unfälle der versicherten Person 
- als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), so-

weit er nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benö-
tigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luft-
fahrzeuges; 

- bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden 
beruflichen Tätigkeit; 

- bei der Benutzung von Raumfahrzeugen; 
- als Artist, Stuntman, Tierbändiger; 
- als im Bergbau unter Tage Tätiger; 
- als Spreng- und Räumungspersonal sowie in Munitions-

suchtrupps; 
- als Berufstaucher; 
- als Berufs-, Vertrags- und Lizenzsportler (auch Rennfah-

rer und Rennreiter) – sofern daraus Einkommen erzielt 
wird. 

4.1.5 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass 
sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahr-
zeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazugehö-
rigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die Erzielung 
von Höchstgeschwindigkeiten ankommt. 

4.1.6 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie ver-
ursacht sind. 

 
4.2 Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchti-

gungen: 
 
4.2.1 Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Or-

ganen und Gehirnblutungen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen 
Vertrag fallendes Unfallereignis nach Ziffer 1.3 die überwie-
gende Ursache ist. 

4.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen. 
4.2.3 Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe 

am Körper der versicherten Person. 
Versicherungsschutz besteht jedoch,  
- wenn die Heilmaßnahmen oder Eingriffe, auch strahlen-

diagnostische und -therapeutische, durch einen unter die-
sen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren, 

- für gewaltsame Eingriffe durch Dritte. 
4.2.4 Infektionen. 
4.2.4.1 Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie 

- durch Insektenstiche oder -bisse oder 
- durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhautver-

letzungen 
verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort oder 
später in den Körper gelangten. 

4.2.4.2 Versicherungsschutz besteht jedoch für 
- Tollwut und Wundstarrkrampf,  
- Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch Unfall-

verletzungen, die nicht nach Ziffer 4.2.4.1 ausgeschlos-
sen sind, in den Körper gelangten. 

4.2.4.3 Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe ver-
ursacht sind, gilt Ziffer 4.2.3 Satz 2 entsprechend. 

4.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe 
durch den Schlund. 
Versicherungsschutz besteht jedoch für Kinder, die zum Zeit-
punkt des Unfalles das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. 
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4.2.6 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, die 
sich nicht unmittelbar und ursächlich auf eine organische Ver-
letzung/einen organischen Schaden zurückführen lassen, 
auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden. 

4.2.7 Bauch- oder Unterleibsbrüche. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine un-
ter diesen Vertrag fallende gewaltsame von außen kom-
mende Einwirkung entstanden sind. 

 
4.3 Sanktionsklausel 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmun-
gen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem 
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der 
Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen. 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktio-
nen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von 
Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem 
nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entge-
genstehen. 

 
5 Was müssen Sie bei Gruppen-Unfallversicherungen be-

achten? 
 
5.1 Bezeichnung der versicherten Personen 

Die Gruppen-Unfallversicherung kann mit oder ohne Angabe 
der Namen der versicherten Personen abgeschlossen wer-
den. Die vereinbarte Form ergibt sich aus dem Vertrag. 

5.1.1 Versicherungen ohne Namensangabe 
5.1.1.1 Versicherungsschutz besteht für die Personen, die der im Ver-

trag bezeichneten Gruppe angehören. 
5.1.1.2 Die zu versichernden Personen sind von Ihnen so zu bezeich-

nen und zu erfassen, dass Zweifel über die Zugehörigkeit des 
Verletzten zu dem versicherten Personenkreis nicht entste-
hen können. 

5.1.1.3 Sie sind verpflichtet, uns die Anzahl der am Tag der Hauptfäl-
ligkeit eines jeden Jahres versicherten Personen bis drei Mo-
nate nach Hauptfälligkeit bekannt zu geben. Sind mehrere 
Personengruppen versichert, wird die Anzahl für jede Gruppe 
benötigt. 

5.1.1.4 Aufgrund Ihrer Angaben errechnen wir den zu zahlen-den Bei-
trag für den zurückliegenden Zeitabschnitt und für das lau-
fende Versicherungsjahr und erstellen eine entsprechende 
Beitragsabrechnung. 

5.1.1.5 Der Versicherungsschutz der einzelnen versicherten Person 
erlischt, wenn sie aus dem mit Ihnen bestehenden Dienstver-
hältnis oder aus der Vereinigung ausscheidet. 

5.1.2 Versicherungen mit Namensangaben 
5.1.2.1 Versicherungsschutz besteht für die namentlich genannten 

Personen. 
5.1.2.2 Nicht versicherte Personen können Sie jederzeit zur Versiche-

rung anmelden, wenn Beruf oder Beschäftigung und die Ver-
sicherungssummen die gleichen sind wie die der bereits ver-
sicherten. Für die hinzukommenden Personen besteht Versi-
cherungsschutz im vereinbarten Umfang ab Eingang Ihrer An-
meldung bei uns. 

5.1.2.3 Personen in anderen Berufen oder mit anderer Beschäftigung 
oder mit höheren Versicherungssummen sind erst versichert, 
nachdem Sie sich mit uns über Versicherungssummen und 
Beitrag geeinigt haben. 

5.1.2.4 Wir haben das Recht, die Versicherung des Einzelnen nach 
Risikoprüfung abzulehnen. Lehnen wir ab, erlischt der Versi-
cherungsschutz einen Monat nach Abgabe unserer Erklä-
rung. 

5.1.2.5 Für versicherte Personen, die aus dem Vertrag ausscheiden 
sollen, erlischt der Versicherungsschutz frühestens zu dem 
Zeitpunkt, in dem uns Ihre Anzeige zugeht. 

 
5.2 Gemeinsame Höchstversicherungssumme (Kumul) 

Werden mehrere durch einen Gruppen-Unfallversicherungs-
vertrag versicherte Personen durch ein in unmittelbarem zeit-
lich und räumlichen Zusammenhang stehenden Ereignis ver-
letzt oder getötet, so gelten € 10.000.000 als gemeinsame 
Höchstversicherungssumme für alle betroffenen versicherten 
Person zusammen. 
Die für die einzelnen versicherten Personen verein-barten 
Versicherungssummen ermäßigen sich in diesem Fall nach 
dem Verhältnis der einzelnen Versicherungssummen zum 
Gesamtschaden aller betroffenen Personen bezogen auf die 
gemeinsame Höchstversicherungssumme. 

Falls die Möglichkeit besteht, dass die gemeinsame Höchst-
versicherungssumme überschritten werden könnte, wird die 
Versicherungsleistung für jede versicherte Person erst dann 
fällig, wenn die nötigen Er-hebungen bezogen auf das in Satz 
1 genannte Ereignis insgesamt abgeschlossen sind. 

 
6 Wie reduzieren sich die Versicherungssummen bei Errei-

chen des 75. Lebensjahres? 
 
6.1 Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem die versi-

cherte Person das 75. Lebensjahr vollendet, besteht Versi-
cherungsschutz mit den vereinbarten Versicherungssummen. 
Danach haben Sie folgendes Wahlrecht: 
- Sie zahlen den bisherigen Beitrag und wir reduzieren die 

vereinbarten Versicherungssummen auf 50 Prozent oder 
- Sie legen uns ein ärztliches Attest über den Gesundheits-

zustand der versicherten Person vor und wir berechnen 
die neuen Versicherungssummen und einen entspre-
chend höheren Beitrag. 

 
6.2 Kommt eine Vereinbarung über neue Versicherungssummen 

und Beiträge nicht bis spätestens zwei Monate nach Beginn 
des neuen Versicherungsjahres zustande, setzt sich der Ver-
trag automatisch mit um 50 Prozent reduzierten Versiche-
rungssummen fort. 
Eine Dokumentierung dieser Änderung erfolgt nicht. Im Leis-
tungsfall wird das Alter der versicherten Person festgestellt 
und die Zahlung der Leistung erfolgt entsprechend. 

 
Der Leistungsfall 
 
7 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)? 

Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person können 
wir unsere Leistung nicht erbringen. 

 
7.1 Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht 

herbeiführt, müssen Sie oder die versicherte Person unver-
züglich 
- einen Arzt hinzuziehen,  
- seine Anordnungen befolgen und  
- uns unterrichten. 
 

7.2 Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die 
versicherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen und uns unver-
züglich zurücksenden; von uns darüber hinaus geforderte 
sachdienliche Auskünfte müssen in gleicher Weise erteilt wer-
den. 

 
7.3 Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte 

Person auch von diesen untersuchen lassen. Die notwendi-
gen Kosten einschließlich eines dadurch entstandenen Ver-
dienstausfalles tragen wir. 

 
7.4 Ärzte, welche die versicherte Person (auch aus anderen An-

lässen) behandelt oder untersucht haben, Krankenhäuser 
und sonstige Krankenanstalten, andere Personenversicherer, 
gesetzliche Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und 
Behörden sind zu ermächtigen, alle für die Beurteilung der 
Leistungs-pflicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
Wir werden Sie über die Erhebung personengebundener Ge-
sundheitsdaten unterrichten, falls uns schon vor dem Leis-
tungsfall Ihre Einwilligung vorliegt. Sie können einer Erhebung 
widersprechen; dies kann jedoch zu einem Verlust Ihrer Leis-
tungsansprüche führen. 
Sie können jederzeit verlangen, dass eine Erhebung von Da-
ten nur erfolgt, wenn jeweils in die einzelne Erhebung einge-
willigt worden ist. 

 
7.5 Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von 

48 Stunden nach Kenntnis zu melden, auch wenn uns der Un-
fall schon angezeigt war. 
Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Ob-
duktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu 
lassen. 

 
7.6 Bei den einzelnen Leistungsarten sind zum Teil noch weitere 

Fristen zu beachten, bei denen es sich allerdings nicht um 
Obliegenheiten, sondern um Anspruchsvoraussetzungen 
handelt. 
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8 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenhei-
ten? 
Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 7 vorsätzlich verletzt, ver-
lieren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir Sie 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfol-
gen hingewiesen haben. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahr-
lässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz beste-
hen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie 
nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt 
haben. 
Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein 
uns zustehendes Kündigungsrecht wegen der Verletzung ei-
ner vorvertraglichen Anzeigepflicht ausüben. 

 
9 Wann sind die Leistungen fällig? 
 
9.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats beim Invaliditäts-

anspruch und der Unfallrente innerhalb von drei Monaten - in 
Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang wir einen 
Anspruch anerkennen. Die Fristen beginnen mit dem Eingang 
folgender Unterlagen: 
- Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen, 
- beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über 

den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für die Be-
messung der Invalidität notwendig ist; 

- bei der Unfallrente zusätzlich die ärztliche Bescheinigung 
über eine voraussichtliche dauerhafte Invalidität von min-
destens 50 Prozent. 

Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leis-
tungsanspruchs entstehen, übernehmen wir, sofern wir das 
Gutachten in Auftrag gegeben haben. Sonstige Kosten über-
nehmen wir nicht. 

 
Der Erstinvaliditätsanspruch inklusive der ärztlichen Beschei-
nigung über die Art und Höhe des Invaliditätsgrades ist von 
Ihnen auf Ihre Kosten zu erbringen. 

 
9.2 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen 

über Grund und Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei 
Wochen. 

 
9.3 Neubemessung der Invalidität 
9.3.1 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich 

erneut ärztlich bemessen zu lassen.  
9.3.2 Das in Ziffer 9.3.1 genannte Recht gilt bis zu drei Jahre, für 

Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres jedoch bis zu 
fünf Jahre nach dem Unfall. 

9.3.3 Das in Ziffer 9.3.1 genannte Recht muss 
- von uns zusammen mit unserer Erklärung über unsere 

Leistungspflicht nach Ziffer 9.1, 
- von Ihnen vor Ablauf der Frist 
ausgeübt werden. 

9.3.4 Um Ihr Recht auf Neubemessung der Invalidität gemäß Ziffer 
9.3.1 fristgemäß gemäß Ziffer 9.3.2 und 9.3.3 durchführen zu 
können, müssen Sie uns die Möglichkeit geben, einen Arzt 
rechtzeitig vor Ablauf der Frist mit der Untersuchung der ver-
sicherten Person zu beauftragen. Ihre Erklärung, das Recht 
ausüben zu wollen, sollte uns daher möglichst drei Monate 
nach unserer Erklärung über unsere Leistungspflicht nach Zif-
fer 9.1, muss uns aber spätestens drei Monate vor Ablauf der 
Frist nach Ziffer 9.3.2 vorliegen. 

 
9.4 Ergibt die endgültige Bemessung des Invaliditätsgrades für 

die Invaliditätsleistung nach Ziffer 2.1 eine höhere Leistung 
als wir bereits erbracht haben, ist der Mehrbetrag jährlich mit 
3 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB zu verzin-
sen. 

 
9.5 Zur Prüfung der Voraussetzungen für den Bezug einer Unfall-

rente gemäß Ziffer 2.2 sind wir berechtigt, Lebensbescheini-
gungen anzufordern. Wird die Bescheinigung nicht unverzüg-
lich übersandt, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten Fäl-
ligkeit. 

 
Die Versicherungsdauer 
 
10 Wann beginnt und wann endet der Vertrag? Wann ruht 

der Versicherungsschutz bei militärischen Einsätzen? 
 
10.1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder ein-
maligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von Zif-
fer 11.2 zahlen. 

 
10.2 Dauer und Ende des Vertrages 
10.2.1 Für alle Verträge gilt: 

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene 
Zeit abgeschlossen. 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen 
oder uns spätestens 60 Tage vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgese-
henen Zeitpunkt. 
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 
Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes da-
rauffolgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss 
Ihnen oder uns spätestens 60 Tage vor dem Ablauf des jewei-
ligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

10.2.2 Für Gruppen-Unfallversicherungen gilt: 
10.2.2.1 Der Versicherungsvertrag endet, wenn der Betrieb eingestellt 

oder die Vereinigung aufgelöst wird. Ein Betriebsübergang ist 
keine Einstellung des Betriebs. 

10.2.2.2 Wir sind berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit einer 
Frist von einem Monat zu kündigen, wenn über Ihr Vermögen 
das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines sol-
chen Verfahrens mangels Masse abgewiesen wird. 

10.2.3 Auf Ziffer 5.1.1.5 und 5.1.2.5 - Ende des Versicherungsschut-
zes für Personen in der Gruppen-Unfallversicherung - weisen 
wir hin. 

 
10.3 Kündigung nach Versicherungsfall 

Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung beenden, 
wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie gegen uns Klage auf 
eine Leistung erhoben haben. 
Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat 
nach Leistung oder - im Falle eines Rechtsstreits - nach Kla-
gerücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des 
Urteils in Textform zugegangen sein. 
In der Gruppen-Unfallversicherung können wir den Versiche-
rungsschutz einer einzelnen versicherten Person unter den-
selben Voraussetzungen und mit denselben Fristen kündigen. 

 Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang 
bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird. Der Versicherer hat im Leistungsfall Anspruch auf den 
vollen Jahresbeitrag. Sollten offene Inkassoforderungen be-
stehen, werden diese mit evtl. Schadenzahlungen verrechnet. 
Eine Kündigung durch uns wird ein Monat nach ihrem Zugang 
bei Ihnen wirksam. 

 
10.4 Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen Einsät-

zen 
Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person außer 
Kraft, sobald sie Dienst in einer militärischen oder ähnlichen 
Formation leistet, die an einem Krieg oder kriegsmäßigen Ein-
satz zwischen den Ländern China, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Japan, Russland oder USA beteiligt ist. Der 
Versicherungsschutz lebt wieder auf, sobald uns Ihre An-
zeige über die Beendigung des Dienstes zugegangen ist. 

 
Der Versicherungsbeitrag 
 
11 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?  

Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig 
zahlen? 
 

11.1 Beitrag und Versicherungssteuer 
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungs-
steuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe 
zu entrichten haben. 
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11.1.1 Schadenfreiheitsrabatt 
Der Tarif „SFR“ beinhaltet einen Schadenfreiheitsrabatt von 
20% auf den Beitrag ab der nächsten Hauptfälligkeit, sofern 
in der aktuellen Versicherungsperiode kein Schaden gemel-
det bzw. eine Leistung geltend gemacht wurde.  
Sollte eine Nachmeldung eines Schadens, Anspruchs oder 
Leistung erfolgen, entfällt der Schadenfreiheitsrabatt auch 
rückwirkend. Diese Erhöhung löst kein Sonderkündigungs-
recht aus. 
Ausgenommen von dieser Regelung sind Tarife, die bereits 
rabattiert sind.  
 

11.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Erster oder einma-
liger Beitrag 

11.2.1 Fälligkeit der Zahlung 
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ab-
lauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-
scheins fällig. 
Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

11.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzei-
tig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn 
Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
haben. 

11.2.3 Rücktritt 
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzei-
tig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag 
nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie 
nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten ha-
ben. 

 
11.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag 
11.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeit-
punkt fällig. 

11.3.2 Verzug 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie 
ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspä-
tete Zahlung nicht zu vertreten haben. 
Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung auf-
fordern und Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei 
Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist nur wirksam, wenn wir 
darin die rückständigen Beträge des Beitrags sowie die Zin-
sen und Kosten im Einzelnen beziffern und die Rechtsfolgen 
angeben, die nach den Ziffern 11.3.3 und 11.3.4 mit dem 
Fristablauf verbunden sind. 
Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstan-
denen Schadens zu verlangen. 

11.3.3 Kein Versicherungsschutz 
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zah-
lung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung 
kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsauffor-
derung nach Ziffer 11.3.2 Absatz 2 darauf hingewiesen wur-
den. 

11.3.4 Kündigung 
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zah-
lung in Verzug, können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 11.3.2 Absatz 2 darauf hingewiesen haben. 
Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines 
Monats den angemahnten Beitrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündi-
gung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein 
Versicherungsschutz. 

 
11.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung durch SEPA-Lastschriftmandat 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, 
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fäl-
ligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtig-
ten Einziehung nicht wider-sprechen. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns bzw. 
Ihrem Vertragsbetreuer nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
unserer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung er-
folgt. 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie 
das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen haben, oder haben 
Sie aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag wie-
derholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, 

künftig Zahlung außerhalb des SEPA-Lastschriftmandats zu 
verlangen. Sie sind zur Übermittlung des Beitrags erst ver-
pflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufgefordert 
worden sind. 

 
11.5 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind 
die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn Sie mit der 
Zahlung einer Rate in Verzug sind. 
Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung 
verlangen. 

 
11.6 Beitragszahlung an unseren Vertragsbetreuer 

Der im Versicherungsschein genannte Vertragsbetreuer ist 
berechtigt, für uns das Einziehen Ihrer Beiträge zu überneh-
men und verpflichtet, sie an uns weiterzuleiten. 
Die Zahlung der Beiträge an den im Versicherungsschein ge-
nannten Vertragsbetreuer kommt der Zahlung an uns gleich. 

 
Weitere Bestimmungen 
 
12 Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteilig-

ten Personen zueinander? 
12.1 Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem 

anderen zustoßen (Fremdversicherung), gilt folgendes: 
12.1.1 Die versicherte Person kann Leistungen aus der Unfallversi-

cherung ohne Ihre Zustimmung unmittelbar bei uns geltend 
machen. Wir leisten direkt an die versicherte Person. 

12.1.2 Sie als Versicherungsnehmer informieren jede versicherte 
Person über den im Rahmen dieses Vertrages bestehenden 
Versicherungsschutz und über das Recht der versicherten 
Person gemäß Ziffer 12.1.1. 

12.1.3 Die Ausübung sonstiger Rechte aus dem Vertrag steht nicht 
der versicherten Person, sondern nur Ihnen zu. 

12.1.4 Sie sind neben der versicherten Person für die Erfüllung der 
Obliegenheiten verantwortlich. 

 
12.2 Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechts-

nachfolger und sonstige Anspruchsteller entsprechend anzu-
wenden. 

 
12.3 Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne un-

sere Zustimmung weder übertragen noch verpfändet werden. 
 
13 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 
 
13.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrer-

hebliche Umstände 
Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle 
Ihnen bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen 
wir Sie in Textform gefragt haben und die für unseren Ent-
schluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten In-
halt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unse-
rer Vertragsannahme Fragen im Sinne des Satzes 1 in Text-
form stellen. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf un-
seren Entschluss Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt 
oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 
Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben 
Ihnen für die wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige der 
gefahrerheblichen Umstände und die Beantwortung der an sie 
gestellten Fragen verantwortlich. 
Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt 
dieser den gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie sich so 
behandeln lassen, als hätten Sie selbst davon Kenntnis ge-
habt oder dies arglistig verschwiegen. 

 
13.2 Rücktritt 
13.2.1 Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts 

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerhebli-
chen Umständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag 
zurückzutreten. 
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hinge-
wiesen haben. 
Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände an-
zugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der 
Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände 
zur Begründung unserer Erklärung angeben. 
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Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht, die unser Rücktrittsrecht begrün-
det, Kenntnis erlangen. 
Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber. 

13.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts 
Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn 
wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannten. 
Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass 
Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen An-
gaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht ha-
ben. 
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der 
Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten. 

13.2.3 Folgen des Rücktritts 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen 
wir den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nach-
weisen, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Um-
stand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich 
war. 
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, 
wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht. 

 
13.3 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung 
13.3.1 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung 

einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
lässigkeit beruhte, können wir den Versicherungsvertrag un-
ter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Textform kündi-
gen. 
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewie-
sen haben. 
Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch 
nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Er-
klärung angeben. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-
letzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben. 
Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeige-
pflichtverletzung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kann-
ten. 
Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie 
nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten. 

13.3.2 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
aber zu anderen Bedingungen geschlossen hätten, werden 
die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewie-
sen haben. 
Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände an-
zugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der 
Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände 
zur Begründung unserer Erklärung angeben. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht, die uns zur Vertragsanpassung 
berechtigt, Kenntnis erlangen. 
Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, 
wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Un-
richtigkeit der Anzeige kannten. 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als 10 Prozent oder schließen wir die Gefahrabsiche-
rung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-
lung fristlos in Textform kündigen. 

 

13.4 Anfechtung 
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzu-
fechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der 
Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
14 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? Was gilt bei 

Änderung Ihrer Anschrift? 
 
14.1 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an 

- unsere Hauptverwaltung / Direktion oder 
- an unseren Vertragsbetreuer 
gerichtet werden. 
 

14.2 Haben Sie uns oder unserem Vertragsbetreuer eine Ände-
rung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenser-
klärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung 
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte 
Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung 
des Briefes als zugegangen. 
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Änderung Ihres Na-
mens. 

 
Allgemeine Vertragsinformationen 
 
15 Informationen zum Versicherer 
 
15.1 Anschrift 

Im Versicherungsschein genannt 
 
16 Vollmachten der Verwaltungsgesellschaft 
 
16.1 Anzeigen und Willenserklärungen 

Verwaltungsgesellschaft der Versicherer für alle Versiche-
rungsverträge ist „Wunderlich Financial Consulting GmbH“ 
(im Folgenden WFC genannt). 

 
16.2 Anschrift 

Wunderlich Financial Consulting GmbH 
Erlenstr. 27 * CH-2555 Brügg 
office@wunderlich-consulting.net 

 
16.3 WFC ist bevollmächtigt, vertraglich obliegende Anzeigen, Wil-

lenserklärungen, Schadenanzeigen und Beiträge in Empfang 
zu nehmen sowie ausstehende Beiträge einzufordern und den 
dazu gehörigen Schriftverkehr zu führen. Die Beiträge gelten 
als beim Versicherer eingegangen, wenn sie bei WFC einge-
gangen sind. 

 
16.4 WFC ist vom Versicherer beauftragt, gegenüber den Versi-

cherungsnehmern und den betreuenden Vermittlern die An-
nahme oder Ablehnung von Anträgen zu erklären. 

 
16.5 Hat der Versicherungsnehmer seine Anschrift oder 

Emailadresse geändert, die Änderung aber WFCS nicht mit-
geteilt, so genügt für eine Willenserklärung, die dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung einer 
Textnachricht an die letzte WFS bekannte Anschrift. Die Er-
klärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu welchem sie, ohne 
die Anschriftenänderung, bei regelmäßiger Beförderung dem 
Versicherungsnehmer zugegangen wäre. 

 
17 Informationen zu den versicherten Leistungen 
 
17.1 Wesentliche Merkmale / Rechtsgrundlage 
17.1.1 Grundlage des Versicherungsvertrages sind Ihr Antrag (so-

fern vorhanden), diese Versicherungsbedingungen, in die un-
sere Tarifbestimmungen eingeflossen sind, Ihr Versiche-
rungsschein sowie das Versicherungsvertragsgesetz. 

17.1.2 Diese Versicherung versichert Sie gegen Unfälle (siehe Ziffer 
1) mit den in Ihrem Versicherungsschein aufgeführten und in 
Ziffer 2 definierten Leistungen, die gemäß Ziffer 9 fällig wer-
den. Wir als Versicherer erbringen die vertraglich vereinbarten 
Versicherungsleistungen im Rahmen dieser Versicherungs-
bedingungen. 

 
17.2 Kosten und Zahlungsweise 

Mit Ausnahme des im Versicherungsschein genannten Bei-
trags (inkl. gesetzlicher Versicherungssteuer) sind von Ihnen 
keine weiteren Kosten für den Vertragsabschluss und den 
Versicherungsschutz zu tragen. 
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Der Beitrag ist gemäß der im Versicherungsschein aufgeführ-
ten Zahlungsweise von Ihnen zu leisten; siehe auch Ziffer 11. 

 
17.3 Gültigkeitsdauer 

Diese Versicherungsbedingungen können von uns für neue, 
nicht jedoch für bestehende, Verträge jederzeit geändert wer-
den. An unser Angebot (Quotierung) halten wir uns 30 Tage 
gebunden. 

 
18 Informationen zum Vertrag 
 
18.1 Zustandekommen Ihres Vertrages 

Der Vertrag ist durch unsere Deckungsbestätigung zustande 
gekommen. Beginn des Vertrages und Ihres Versicherungs-
schutzes ist der im Versicherungsschein genannte Tag, 00.00 
Uhr. 

 
18.2 Widerrufsbelehrung nur für Verbraucher 
18.2.1 Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-
Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versi-
cherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Vertragsunterlagen, die Informationen gemäß Art. 3 des 
Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG) und 
diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
Wunderlich Financial Consulting GmbH, Erlenstr. 27, CH-
2555 Brügg, office@wunderlich-consulting.net, Fax +41 32 
5520571. 

18.2.2 Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-
schutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags, wenn Sie zuge-
stimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende 
der Widerrufsfrist beginnt. Der Teil des Beitrags, der auf die 
Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in die-
sem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den Betrag 
des entsprechenden Anteils des Jahresbeitrags, der sich wie 
folgt berechnet: Anzahl der Tage, an denen Versicherungs-
schutz bestanden hat, multipliziert mit 1/360 der Jahresprä-
mie. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unver-
züglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Be-
ginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Wider-
rufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfan-
gene Leistungen zurück zu gewähren und gezogene Nutzun-
gen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

18.2.3 Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns voll-
ständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt ha-
ben. Bei Abrechnung von Verträgen über vorläufige Deckung 
und bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als zwei Mo-
naten steht Ihnen kein Widerrufsrecht zu. 
Widerrufen Sie einen Versicherungsvertrag, durch den ein be-
reits beim Versicherer bestehender Vertrag ersetzt oder ab-
geändert werden soll, so läuft Ihr ursprünglicher Versiche-
rungsvertrag weiter. 
 

18.3 Laufzeit und Kündigungsbedingungen 
Der Vertrag läuft für die im Versicherungsschein genannte 
Zeit. Die Kündigungsbedingungen finden Sie in Ziffer 10. 
 

19 Anwendbares Recht / Gerichtsstand 
 
19.1 Der Vertrag unterliegt in allen seinen Teilen, auch hinsichtlich 

aller Fragen, die das Zustandekommen, seine Wirksamkeit 
oder Auslegung betreffen, ausschließlich Schweizer Recht. 
Dies gilt auch für Risiken außerhalb der Schweizerischen Eid-
genossenschaft. 

 
19.2 Darüber hinaus ist für Ansprüche oder Klagen aus dem Ver-

sicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung das 
Amts- oder Landgericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur 
Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Diese 
Zuständigkeit entfällt nur dann, wenn Sie Ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsschluss aus dem Gel-
tungsbereich des Versicherungsvertragsgesetzes verlegen. 

 

19.3 Vertragssprache 
Die Vertragssprache ist deutsch. Jegliche Kommunikation er-
folgt ausschließlich in deutscher Sprache. 

 
20 Wer ist für Ihre Beschwerden zuständig? 
 
20.1 Aufsichtsbehörde 

Siehe Ziffer 15.1 für die Aufsichtsbehörde des Versicherers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:office@wunderlich-consulting.net


Vertragsunterlagen Unfall – 02-2026 – Seite 19/24 

V. BESONDERE BEDINGUNG ZUR PROGRESSIVEN INVALIDITÄTSSTAFFEL 400 (PROGRESSION 400) – SOFERN MITVERSICHERT 
 
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel vereinbart. Wir ermitteln den Invaliditätsgrad nach Ziffer 2.1.2 der 
Allgemeinen Unfallbedingungen UB 2024. Aus dem so ermittelten unfallbedingten Invaliditätsgrad ergibt sich die Leistung in Prozent der 
vereinbarten Grundsumme bei Invalidität nach der folgenden Tabelle: 
 
Auf die Höhe der Invaliditätsleistung wirkt sich diese Ergänzung im Einzelnen wie folgt aus: 

Unfallbedingter Invalidi-
tätsgrad in % 

Leistung aus der Versi-
cherungssumme in % 

Unfallbedingter Invalidi-
tätsgrad in % 

Leistung aus der Versi-
cherungssumme in % 

1 1 51 106 
2 2 52 112 
3 3 53 118 
4 4 54 124 
5 5 55 130 
6 6 56 136 
7 7 57 142 
8 8 58 148 
9 9 59 154 
10 10 60 160 
11 11 61 166 
12 12 62 172 
13 13 63 177 
14 14 64 181 
15 15 65 185 
16 16 66 189 
17 17 67 193 
18 18 68 197 
19 19 69 201 
20 20 70 205 
21 21 71 209 
22 22 72 213 
23 23 73 217 
24 24 74 221 
25 25 75 225 
26 28 76 232 
27 31 77 239 
28 34 78 246 
29 37 79 253 
30 40 80 260 
31 43 81 267 
32 46 82 274 
33 49 83 281 
34 52 84 288 
35 55 85 295 
36 58 86 302 
37 61 87 309 
38 64 88 316 
39 67 89 323 
40 70 90 330 
41 73 91 337 
42 76 92 344 
43 79 93 351 
44 82 94 358 
45 84 95 365 
46 88 96 372 
47 91 97 379 
48 94 98 386 
49 97 99 393 
50 100 100 400 
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VI. MERKBLATT ZUR DATENVERARBEITUNG 
 
Einwilligungserklärung Datenschutz (Datenspeicherung, -weitergabe und -anforderung) 
 
Hinweise zum Datenschutz 
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt seit dem 25.05.2018 in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das geänderte Bun-
desgesetz über den Datenschutz der Schweiz gilt ab 01.01.2022. 
Mit der DSGVO werden die Regeln für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten vereinheitlicht. Dadurch wird der Schutz von personen-
bezogenen Daten insgesamt sichergestellt und der freie Datenverkehr innerhalb der Europäischen Union gewährleistet. Die neuen Vorschriften 
der DSGVO sehen insbesondere ein hohes Maß an Transparenz bei der Datenverarbeitung und umfassende Rechte der betroffenen Personen 
vor. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie auch im Internet unter https://www.wunderlich-consulting.net/de/datenschutzerklaerung 
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und die Versicherer und die Ihnen 
nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung  
Wunderlich Financial Consulting GmbH, Erlenstr. 27, 2555 Brügg, Schweiz 
Geschäftsführer: Claus Wunderlich, Filip Apostolov 
Tel. + 41 32 5520570, Fax +41 32 5520571, office@wunderlich-consulting.net, www.wunderlich-consulting.net 
 
sowie die jeweiligen Versicherer. 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Wir (Wunderlich Financial Consulting GmbH und die jeweiligen Versicherer) verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (DSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 
 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz bzw. fordern Sie ein Angebot an, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für 
den Abschluss des Vertrages bzw. die Abwicklung des Angebotes und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der 
Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policierung oder Rechnungs-
stellung. Angaben zum Leistungsfall benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Umfang 
der Leistung ist. 
 
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht 
möglich. 
 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z.B. für die Entwicklung 
neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit uns bestehenden Verträge können wir für eine Betrachtung der 
gesamten Kundenbeziehung nutzen, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen 
oder für umfassende Auskunftserteilungen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertrag-
liche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1b DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z.B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss 
eines Versicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2a i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken 
mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2j DSGVO i. V. m. dem DSG. 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1f DSGVO). Dies kann insbesondere 
erforderlich sein: 
• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
• zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 
• zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versiche-

rungsmissbrauch hindeuten können. 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, 
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem 
Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1c DSGVO. Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen nicht genannten 
Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 
 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Rückversicherer: 
Von den Versicherern übernommene Risiken können diese bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückversicherer) versichern. Dafür kann 
es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Leistungsfalldaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über 
das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. 
Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur 
Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Angebots-, Vertrags- und Leistungsfalldaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten 
an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleis-
tungsangelegenheiten benötigen. 
Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Die zurzeit gültige Liste der von 
uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, kann jederzeit bei uns 
angefordert werden. 
Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher 
Mitteilungspflichten (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 
 
Dauer der Datenspeicherung 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass 
personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen bzw. die jeweiligen Versicherer geltend 
gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Han-
delsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren nach Beendigung 
des Vertrages.  
 
Betroffenenrechte 

https://www.wunderlich-consulting.net/de/datenschutzerklaerun
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Sie können unter der genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter 
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschi-
nenlesbaren Format zustehen. 
 
Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Verarbeiten 
wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen 
Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.  
 
Beschwerderecht 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an eine Datenschutzaufsichtsbehörde Ihres Wohnsitzlandes zu wenden. 
 
Automatisierte Einzelfallentscheidungen 
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung bzw. Angebotsanforderung befragen, können wir vollautomatisiert etwa 
über das Zustandekommen des Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe des von Ihnen zu zahlenden Beitrags entscheiden. 
 
Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung 
Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer Datenschutzvorschriften enthalten keine 
ausreichenden Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Gesundheitsdaten durch Versicherungen. Um Ihre Gesund-
heitsdaten für diesen Antrag und den Vertrag erheben und verwenden zu dürfen, benötigt die Wunderlich Financial Consulting GmbH – nach-
folgend WFC GmbH genannt – sowie die Versicherungsgesellschaft, mit der der Versicherungsvertrag abgeschlossen wird (nachfolgend 
"Versicherung"), daher Ihre datenschutzrechtliche(n) Einwilligung(en). Darüber hinaus benötigt die Versicherungsgesellschaft, mit der Ihr Versi-
cherungsvertrag geschlossen wird, Ihre Schweigepflichtentbindungen, um Ihre Gesundheitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen, wie z.B. Ärzten, 
erheben zu dürfen. Außerdem benötigt die Versicherung Ihre Schweigepflichtentbindung ferner, um Ihre Gesundheitsdaten oder weitere nach 
dem Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen, z. B. IT-Dienstleister 
weiterleiten zu dürfen. 
 
Die folgenden Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen sind für die Antragsprüfung sowie die Begründung, Durchführung oder 
Beendigung Ihres Versicherungsvertrages in der Versicherung unentbehrlich. Sollten Sie diese nicht abgeben, wird der Abschluss des Vertrages 
in der Regel nicht möglich sein. 
 
Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstiger nach dem Strafgesetzbuch geschützter Daten 
• durch die WFC GmbH und durch die Versicherung selbst (unter 1.), 
• im Zusammenhang mit der Abfrage bei Dritten (unter 2.), 
• bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der Versicherung (unter 3.) und 
• wenn der Vertrag nicht zustande kommt (unter 4.). 

 
Die Erklärungen gelten auch für etwaige von Ihnen gesetzlich vertretenen und mitzuversichernden Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die 
Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können. 
 
1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheitsdaten durch die Versicherung 

 
Ich willige ein, dass die WFC GmbH sowie die Versicherung, die von mir in diesem Antrag und künftig mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, 
speichert und nutzt, soweit dies zur Antragsprüfung sowie zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieses Versicherungsvertrages erfor-
derlich ist. 
 
2. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten 
 
2.1. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Risikobeurteilung und zur Prüfung der Leistungspflicht 
Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken kann es notwendig sein, Informationen von Stellen abzufragen, die über Ihre Gesundheitsdaten 
verfügen. Außerdem kann es zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich sein, dass die Versicherung die Angaben über Ihre gesundheitlichen 
Verhältnisse prüfen muss, die Sie zur Begründung von Ansprüchen gemacht haben oder die sich aus eingereichten Unterlagen (z. B. Rechnun-
gen, Verordnungen, Gutachten) oder Mitteilungen z. B. eines Arztes oder sonstigen Angehörigen eines Heilberufs ergeben. 
Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Die Versicherung benötigt hierfür Ihre Einwilligung einschließlich einer Schweige-
pflichtentbindung für sich sowie für diese Stellen, falls im Rahmen dieser Abfragen Gesundheitsdaten oder weitere nach dem Strafgesetzbuch 
geschützte Informationen weitergegeben werden müssen. Sie können diese Erklärungen bereits hier (Möglichkeit I) oder später im Einzelfall 
(Möglichkeit II) erteilen. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit ändern. Bitte entscheiden Sie sich für eine der beiden nachfolgenden Möglichkei-
ten: 
 
Möglichkeit I: 
 Ich willige ein, dass die Versicherung – soweit es für die Risikobeurteilung oder für die Leistungsfallprüfung erforderlich ist – meine Gesund-
heitsdaten bei Ärzten, Pflegepersonen sowie bei Bediensteten von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, Personenversi-
cherern, gesetzlichen Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Behörden erhebt und für diese Zwecke verwendet. Ich befreie die genannten 
Personen und Mitarbeiter der genannten Einrichtungen von ihrer Schweigepflicht, soweit meine zulässigerweise gespeicherten Gesundheitsdaten 
aus Untersuchungen, Beratungen, Behandlungen sowie Versicherungsanträgen und -verträgen aus einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren vor 
Antragstellung an die Versicherung übermittelt werden. Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang – soweit 
erforderlich – meine Gesundheitsdaten durch die Versicherung an diese Stellen weitergegeben werden und befreie auch insoweit die für die 
Versicherung tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht. 
Ich werde vor jeder Datenerhebung nach den vorstehenden Absätzen unterrichtet, von wem und zu welchem Zweck die Daten erhoben werden 
sollen, und ich werde darauf hingewiesen, dass ich widersprechen und die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen kann. 
 
Möglichkeit II: 
 Ich wünsche, dass mich die Versicherung in jedem Einzelfall informiert, von welchen Personen oder Einrichtungen und zu welchem Zweck 
eine Auskunft benötigt wird. Ich werde dann jeweils entscheiden, ob ich 
• in die Erhebung und Verwendung meiner Gesundheitsdaten durch die Versicherung einwillige, die genannten Personen oder Einrichtungen 

sowie deren Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht entbinde und in die Übermittlung meiner Gesundheitsdaten an die Versicherung einwillige 
• oder die erforderlichen Unterlagen selbst beibringe. 

Mir ist bekannt, dass dies zu einer Verzögerung der Antragsbearbeitung oder der Prüfung der Leistungspflicht führen kann. 
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Soweit sich die vorstehenden Erklärungen auf meine Angaben bei Antragstellung beziehen, gelten sie für einen Zeitraum von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss. Ergeben sich nach Vertragsschluss durch die Versicherung konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der Antragstellung vorsätz-
lich unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde, gelten die Erklärungen bis zu 
zehn Jahre nach Vertragsschluss. 
 
2.2. Erklärungen für den Fall Ihres Todes 
Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es auch nach Ihrem Tod erforderlich sein, gesundheitliche Angaben zu prüfen. Eine Prüfung kann auch 
erforderlich sein, wenn sich bis zu zehn Jahre nach Vertragsschluss für die Versicherung konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass bei der 
Antragstellung unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde. Auch dafür bedarf die 
Versicherung einer Einwilligung und Schweigepflichtentbindung. Bitte entscheiden Sie sich für eine der beiden nachfolgenden Möglichkeiten: 
 
Möglichkeit I:  
 Für den Fall meines Todes willige ich in die Erhebung meiner Gesundheitsdaten bei Dritten zur Leistungsprüfung bzw. einer erforderlichen 
erneuten Antragsprüfung ein wie im ersten Ankreuzfeld beschrieben (siehe oben 2.1. – Möglichkeit I). 
 
Möglichkeit II: 
 Soweit zur Prüfung der Leistungspflicht bzw. einer erforderlichen erneuten Antragsprüfung nach meinem Tod Gesundheitsdaten erhoben wer-
den müssen, geht die Entscheidungsbefugnis über Einwilligungen und Schweigepflichtentbindungserklärungen auf meine Erben oder – wenn 
diese abweichend bestimmt sind – auf die Begünstigten des Vertrages über. 
 
3. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach dem Strafgesetzbuch geschützter Daten an Stellen außerhalb von der Versi-

cherung 
 
Die Versicherung verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensi-
cherheit.  
 
3.1 Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung 
Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken und zur Prüfung der Leistungspflicht kann es notwendig sein, medizinische Gutachter einzu-
schalten. Die Versicherung benötigt Ihre Einwilligung und Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem Zusammenhang Ihre Gesundheitsdaten 
und weitere nach dem Strafgesetzbuch geschützte Daten übermittelt werden. Sie werden über die jeweilige Datenübermittlung unterrichtet. 
Ich willige ein, dass die Versicherung meine Gesundheitsdaten an medizinische Gutachter übermittelt, soweit dies im Rahmen der Risikoprüfung 
oder der Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist und meine Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend verwendet und die Ergebnisse an die 
Versicherung zurück übermittelt werden. Im Hinblick auf meine Gesundheitsdaten und weitere nach dem Strafgesetzbuch geschützte Daten 
entbinde ich die für die Versicherung tätigen Personen und die Gutachter von ihrer Schweigepflicht. 
 
3.2. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) 
Die Versicherung führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Risikoprüfung, die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbe-
treuung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt 
die Erledigung einer anderen Gesellschaft der Versicherungsgruppe oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach dem Strafgesetzbuch 
geschützten Daten weitergegeben, benötigt die Versicherung Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und soweit erforderlich für die anderen 
Stellen.  
Für die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Verwendung durch die vorstehend genannten Stellen benötigt die Versicherung Ihre 
Einwilligung. 
Ich willige ein, dass die Versicherung meine Gesundheitsdaten an vorstehende Stellen übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für die 
angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die Versicherung dies tun dürfte. Soweit erforderlich, 
entbinde ich die Mitarbeiter der Versicherung sowie der Unternehmensgruppe der Versicherung und sonstiger Stellen im Hinblick auf die Weiter-
gabe von Gesundheitsdaten und anderer nach dem Strafgesetzbuch geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht. 
 
3.3. Datenweitergabe an Rückversicherungen  
Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die Versicherung Rückversicherungen einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise über-
nehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. 
Damit sich die Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann, ist es möglich, dass die Versicherung 
Ihren Versicherungsantrag oder Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungs-
summe besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt. 
Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung die Versicherung aufgrund ihrer besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leis-
tungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. 
Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie kontrollieren, ob die Versicherung das Risiko bzw. einen 
Leistungsfall richtig eingeschätzt hat. 
Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherungen weitergegeben, damit 
diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnung von Beitragszahlungen und Leis-
tungsfällen können Daten über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherungen weitergegeben werden. 
Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene Gesundheits-
angaben verwendet. Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über 
die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an Rückversicherungen werden Sie durch die Versicherung unterrichtet. 
Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an Rückversicherungen übermittelt und dort zu den genannten Zwecken 
verwendet werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die für die Versicherung tätigen Personen im Hinblick auf die Gesundheitsdaten und weiteren 
nach § 203 Strafgesetzbuch geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht. 
 
3.4. Datenweitergabe an selbstständige Vermittler  
Die Versicherung gibt grundsätzlich keine Angaben zu Ihrer Gesundheit an selbstständige Vermittler weiter. Es kann aber in den folgenden Fällen 
dazu kommen, dass Daten, die Rückschlüsse auf Ihre Gesundheit zulassen, oder gemäß dem Strafgesetzbuch geschützte Informationen über 
Ihren Vertrag dem Vermittler zur Kenntnis gegeben werden. 
Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen darüber erhalten, ob und 
ggf. unter welchen Voraussetzungen (z. B. Annahme mit Risikozuschlag, Ausschlüsse bestimmter Risiken) Ihr Vertrag angenommen werden 
kann. 
Der Vermittler Ihres Vertrags erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde. Dabei erfährt sie auch, ob Risikozuschläge 
oder Ausschlüsse bestimmter Risiken vereinbart wurden. Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann 
es zur Übermittlung der Vertragsdaten mit den Informationen über bestehende Risikozuschläge und Ausschlüsse bestimmter Risiken an den 
neuen Vermittler kommen. Sie werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler vor der Weitergabe von 
Gesundheitsdaten informiert sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen. 
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Ich willige ein, dass die Versicherung meine Gesundheitsdaten und sonstigen nach dem Strafgesetzbuch geschützten Daten in den oben ge-
nannten Fällen – soweit erforderlich – an den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungsvermittler übermittelt und diese dort erhoben, 
gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt werden dürfen. 
 
4. Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten, wenn der Vertrag nicht zustande kommt 
Kommt der Vertrag mit Ihnen nicht zustande, darf die WFC GmbH und die Versicherung Ihre im Rahmen der Risikoprüfung erhobenen Gesund-
heitsdaten für den Fall speichern, dass Sie erneut Versicherungsschutz beantragen. Außerdem ist es möglich, dass die Versicherung zu Ihrem 
Antrag einen Vermerk an das Hinweis- und Informationssystem meldet, der an anfragende Versicherungen für deren Risiko- und Leistungsprüfung 
übermittelt wird (siehe Ziffer 3.4.). Die Versicherung speichert Ihre Daten auch, um mögliche Anfragen weiterer Versicherungen beantworten zu 
können. Ihre Daten werden bei der Versicherung und im Hinweis- und Informationssystem bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach dem 
Jahr der Antragstellung gespeichert. 
Ich willige ein, dass die WFC GmbH und die Versicherung meine Gesundheitsdaten – wenn der Vertrag nicht zustande kommt – für einen Zeitraum 
von drei Jahren ab dem Ende des Kalenderjahres der Antragstellung zu den oben genannten Zwecken speichern und nutzen dürfen. 
. 
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VII. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) - ONLINE 
 
Mit meiner Unterschrift bzw. der Onlineübermittlung des PDF-Antrages beantrage ich Versicherungsschutz nach den jeweils gültigen Bedingun-
gen. 
 
Gleichzeitig erteile ich Wunderlich Financial Consulting GmbH bzw. deren Beauftragten die Vollmacht, in meinem Namen den Vertrag/die Verträge 
zu verwalten und zu betreuen sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden Dienste zu tätigen. 
 
Dies beinhaltet auch die Erstellung des Versicherungsscheins sowie das Inkasso. 
 
Mir ist bewusst, dass die Wunderlich Financial Consulting GmbH ausdrücklich keine Versicherungsvermittlung anbietet. 
 
Ich bestätige ferner ausdrücklich, dass ich bewusst auf eine Beratung und Dokumentation inklusive der damit verbundenen Konsequenzen ver-
zichte. 
 
Ich nehme hiermit zur Kenntnis und stimme zu, dass die Versicherer bzw. seine Bevollmächtigten und die WFC GmbH Vertrags- oder Schaden-
daten in elektronischer Form speichern und die Originale vernichten. Die elektronische Kopie eines solchen Dokuments wird als Nachweis des 
Originaldokumentes von mir anerkannt. 
 
Sämtlicher Schriftverkehr wird per elektronischer Übermittlung (E-Mail) durchgeführt. Dazu ist es zwingend notwendig, dass die jeweils aktuelle 
Email-Adresse der WFC GmbH bekannt ist. Sollte dies nicht der Fall oder keine bekannt sein, gilt die Zustellung an den Vermittler als gleichgestellt. 
 
Im Zuge des SEPA-Lastschriftmandats wird die Frist zur Vorabankündigung (pre-notification) auf einen Tag bei deutschen Konten herabgesetzt. 
Bei nicht-deutschen Konten beträgt die Frist 2 Tage bei wiederkehrenden und 5 Tage bei ein- oder erstmaligen Abbuchungen. 
 
Auf das Vertragsverhältnis findet das Recht der Schweizerischen Eidgenossenschaft Anwendung. Die für Beschwerde zuständige Aufsichtsbe-
hörde ist die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern. 
 

Preisliste für Servicedienstleistungen 
 

Da der gesamte Schriftverkehr per Email erfolgt, werden keine Originaldokumente ausgestellt. Diese können aber gegen eine Servicegebühr 
postalisch versendet werden. 
 

Übersendung Versicherungsschein per Email Kostenlos 

2. Übersendung Versicherungsschein per Email Kostenlos 

Übersendung Versicherungsschein per Post CHF 25,00 

Ausstellung eines Ersatzversicherungsscheins CHF 25,00 

Ausstellung einer steuerlichen Bescheinigung per Email kostenlos 

Ausstellung einer steuerlichen Bescheinigung per Post CHF 25,00 

Sonstige Kosten Nach Aufwand 

 
 
 



 Firmenanschrift  Kommunikation  Geschäftsführung 
Wunderlich Financial Consulting GmbH Tel.  +41 32 5520570 Claus Wunderlich 
Erlenstr. 27 Fax. +41 32 5520571 Filip Apostolov 
CH – 2555 Brügg Email. office@wunderlich-consulting.net  
 https://www.wunderlich-consulting.net  

 

 
 
 
 

Wichtige Informationen im Schadensfall zu Ihrem Unfallversicherungsvertrag 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerade im Schadenfall ist es wichtig, dass Sie als Versicherungsnehmer professionell handeln. 

Bitte befolgen Sie daher unbedingt die folgenden Verhaltensregeln! Eine Nichtbeachtung kann zum Verlust des 
Versicherungsschutzes führen und erschwert eine zügige Schadenregulierung. 

 Lassen Sie sich bei einem Unfall unbedingt unverzüglich ärztlich behandeln und folgen Sie den 
Anweisungen des Arztes. 

 Lassen Sie uns unbedingt die Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit (AU) vor Ablauf der 
Karenzfrist (Leistung ab x. Tag im Versicherungsschein genannt) zukommen. Bei späterem Eingang 
erfolgt die Leistung erst ab diesem Tag und nicht für zurückliegende Tage. 

 Informieren Sie auch andere Leistungsträger (Arbeitgeber, Berufsgenossenschaft, etc.) über die AU. 
 Sollte eine Invalidität eintreten, ist der Anspruch innerhalb von 12 Monaten ab dem Schadentag 

anzufordern. 
 Sofern der Unfall durch Dritte verursacht wurde (auch Tiere oder Kfz von Dritten), sollte der 

Unfallverursacher in jedem Fall unverzüglich seine Haftpflichtversicherung informieren und Sie selbst 
entsprechende Haftpflichtansprüche stellen. 

 Beachten Sie unbedingt die Fristen (Obliegenheiten) für Ihren Versicherungsvertrag! Diese finden Sie 
im jeweiligen Bedingungswerk. 

Gerne unterstützen wir Sie bei der korrekten Abwicklung des Schadens. Bitte rufen Sie uns bei Fragen einfach kurz 
an! 

Beachten Sie aber bitte, dass die Versicherungsgesellschaften die Schadenabwicklung direkt aus Ihren jeweiligen 
Hauptverwaltungen heraus machen bzw. Schadenabwickler beauftragen. 

Wir treffen keine Entscheidungen und führen keine Schadenzahlungen durch. 

 

Stand: 03.2024 

https://www.wunderlich-consulting.net/
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